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»2. öffentliche Sitzung
im Donnerstag den 12 . Mai , nachmittags .

Tagesordnung :

^ eige neuer Eingaben . Sodann
«"Nsetzung der Beratung über den Gesetzentwurf, Änderun -

^ des Gesetzes über den Elementarunterricht betr . (Druck -
*t. 33a) und die dazu eingegangcnen Petitionen , Druck -

^ Rr. 33d : Berichterstatter : Abg . König .

^ e g i e r u n g. s t i s ch : Staatsminister und Mi -
, der Justiz , des Kultus und Unterrichts Wirkl . Ge¬
riet Vr. Frhr . von Dusch , Oberschulratsdirektor
^ unerat Or . von Sallwürk , Ministerialdirektor
I/ ' Lberregierungsrat Or . Böhm , Geh. Oberregie -

Schmidt .

Atzung,
Rohrhurst eröffnet um die

11 V.
itafiP

n«r Ut Tagesordnung erhalten in der fortgesetzten
^ Meinen Beratung das Wort

% . Leiser snatl.) : Wenn ich mir gestatten darf ,
fc n ? a*un9 des Elementarunterrichtsgesetzes das Wort
» chmen, so möchte ich zunächst meiner Genugtuung

w Ausdruck geben , daß das Gesetz eine so Ver¬
as rasche Erledigung finden konnte . Wir

fou
" bekanntlich am 12 . April die erste Kommissions-

ür heute , kaum nach Monatsfrist , sind wir schon
"
erS Hes Q0e ' bas Gesetz im Plenum beraten zu können.

% * V
"ber nur möglich geworden durch die vorzüg-

Lmx. ^ bes Herrn Berichterstatters . Er hat sich in
1 oeit ganz trefilich in die so schwierige Materie

bd

hnk«.

eingearbeitet und insbesondere den ebenso umfassenden
als gründlichen Bericht in überraschend kurzer Zeit fertig
gestellt . Den Worten der Anerkennung, die der Herr
Abg . Kolb sowohl dem Herrn Vorsitzenden der Schul¬
kommission als auch den Vertretern der Großh . Regie¬
rung in der Vormittagssttzung gewidmet hat , schließe
ich mich an.

Wir haben den Entwurf des Gesetzes begrüßt , ins¬
besondere auch deshalb, weil er von liberalem Geiste
getragen ist und weil er einen ernsthaften Fortschritt
in unserem Volksschulwesen bringt . Darum waren wir
auch in der Lage , allen wichtigen Bestimmungen des
Gesetzes gerne unsere Zustimmung geben zu können.

Wenn ich mich nun dem Gesetz zuwende, so will ich
mich hauptsächlich mit den Neuerungen , welche die länd¬
lichen Verhältnisse berühren, in Kürze befassen . Andere
einschlägige Verhältnisse wird der nachfolgende Redner
meiner Fraktion besprechen.

Ich komme zunächst auf die Schulpflicht , die nach
der neuen Bestimmung für Knaben und Mädchen gleich ist .
Zu der Zeit , als ich die Schulebesuchte, waren die Knaben 8 ,
die Mädchen 7 Jahre schulpflichtig. Nach den bisherigen
Bestimmungen mußte ein Teil der Mädchen und zwar
diejenigen, welche bis zum nächsten 31 . Dezember das
14. Lebensjahr vollendeten , mit 7 Schuljahren entlassen
werden, während die erst nach diesem Zeitpunkt 14 Jahre
alt werdenden 8 Jahre zur Schule mußten . Diese Un¬
gleichheit will nun der neue § 2 beseitigen, indem er
für alle Mädchen achtjährige Schulpflicht bestimmt.
Wir stimmen dieser Änderung gerne zu , nicht blos , weil
sie eine Ungleichheit beseitigt , die auch eine Ungerechtig¬
keit war , sondern weil wir der Meinung sind , daß auch
das weibliche Geschlecht in vollem Umfang an den Vor¬
teilen , die unsere Volksschulbildung gewährt , teilhaben
soll, und weil die meisten von ihnen später im Leben
ebenso hart zu kämpfen haben wie die Männer .

Daß der Schulbeginn und - schluß wie seither auf
Ostern verbleibt, wird im Lande draußen gerne gesehen.
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Man hätte sich nur schwer an den von der Regierung
vorgeschlagenen Termin , den 1 . Mai , gewöhnen könne » .
Die Gründe , welche die Kommission veranlaßt haben,
Ostern heizubehalten , sind in dem gedruckten Bericht ein¬
gehend erörtert , ich kan » es mir deshalb versagen, weiter
darauf einzugehen. Es sei mir aber gestattet, in diesem
Zusammenhang einen Wunsch zu erwähnen, der mir in
bezug auf die Osterferien aus Lehrerkreisen bekannt
geworden ist . Derselbe geht dahin , daß an Schulen mit
Schülern nur evangelischer Konfession die Karwoche frei¬
gegeben wird , ohne sie auf die gesetzliche Ferienzeit
anzurechnen, und zwar als Ausgleich für die freien
Feiertage an katholischen und gemischten Schulen.
Diesen Wunsch halte ich für billig und berechtigt und
möchte cs der Großh . Regierung zur Erwägung anheim-
stellen , demselben im Wege der Verordnung zu entsprechen .

Daß Kinder , die wegen körperlicher oder geistiger
Gebrechen nicht an dem Unterricht der Volksschule teil¬
nehmen können, nicht zum Schulbesuch angehalten werden,
ist im Interesse der gesunden und vollsinnigen Schüler
nur zu begrüßen . Es ist aber auch zu begrüßen, daß
gesetzliche Bestimmungen für deren Unterweisung in
Anstalten oder durch Privatunterricht getroffen sind .
Wie segensreich derartige Bestimmungen wirken , sehen
wir an unseren Blinden - und Taubstummenanstalten .

Auf die Errichtung von Schulverbänden will ich nicht
eingehen, sondern mich den Schulbehörden zuwenden.
Die Stellung der Ortsschulbehörde soll im neuen
Gesetz eine Änderung erfahren , doch hat die Kommission
den ursprünglichen Entwurf der Regierung nicht un¬
wesentlich geändert . Meine Freunde stimmen diesen
Änderungen zu , weil sie den Grundgedanken verschärfen ,
daß die Schule in enger Beziehung mit den Eltern und
deren Vertreterschaft bleiben muß . Die Schule kann nicht
von der Gemeinde losgelöst werden, ohne daß sie selbst
den schwersten Schaden leidet. Dafür ist ja gesorgt , daß
das Mitwirkungsrecht der Gemeinde an der Schule nicht
zu einem vollständigen Aufsichtsrecht wird, das wäre
auch nicht zu wünschen . Wir glauben, daß die jetzt
vorgeschlagene Verteilung von Rechten und Pflichten
ein ganz guter Weg ist, der sowohl den Anforderungen
der Schule als auch den Rechten der Gemeinde gerecht
wird . Wir sind überzeugt, daß auch die Lehrer bei
einer ruhigen Würdigung aller Verhältnisse sich recht
wohl mit dem neuen Zustand zufrieden erklären können,und wir möchtem hoffen , daß auch künftighin Lehrer
und Bürgermeister in voller Eintracht zum Wohle der
Schule zusammen wirken werden.

Über die Bestellung von Schulärzten , die Schulauf¬
sicht durch erste Lehrer , Rektoren und staatliche Behörden
will ich nicht reden und mich nur mit einigen Unter¬
richtsgegenständen kurz befassen .

Der § 20 des Gesetzes besagt , daß die Kinder durch
den Unterricht in der Volksschule zu religiös -sittlichen
Menschen und tüchtigen Mitgliedern des Gemeinwesens
herangebildet werden sollen . Unter den Gegenständen,
auf welche der Unterricht sich zu erstrecken hat , wird in
erster Reihe der Religionsunterricht genannt . Es
wird uns des öftern der Vorhalt gemacht , daß wir den
Religionsunterricht aus der Volksschule entfernen wollten.
Dies ist keineswegs der Fall ; im Gegenteil, wir halten
an dem jetzigen Verhältnis fest. Würde der Religions¬
unterricht von der Volksschule getrennt , so würde er
selbstverständlich von der Kirche erteilt werden. Es wäre
dann nicht ausgeschlossen , daß dies Anlaß zu beson¬
deren Schulen bieten würde . Und schon weil wir eine
derartige Entwicklung der Dinge nicht fördern wollen

sind wir für Beibehaltung des Religionsunterrichts j,der Volksschule .
Daß der Elementarunterricht in ausgiebiger Bm

erteilt wird und unsere Heranwachsende Jugend W
ausgerüstet mit möglichst weitgehenden Kenntnissen M
der Schule hinaus ins Leben • treten kann , ist zeuch
unser aller Wunsch .
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Was den Unterricht der Mädchen in weiblich«
Handarbeiten anbelangt , so können wir nur roiinffe.
daß dieser sich hauptsächlich auf praktische Dinge erstnL
Es ist ja recht und schön , wenn die Mädchen die %»
fertigung hübscher Stick- und Häkelarbeiten lernen, ak
die Hauptsache wird es für eine Arbeiter - oder Bauer»
frau doch sein , wenn sie auch ordentlich stricken m
flicken kann . Bei dieser Gelegenheit möchte ich m
auf die Auszeichnung der besten Jndustrieschülerm»»
Hinweisen . Es ist dies ein Punkt , der nicht feite
Anlaß zu Verdruß und Ärger bietet . Zunächst ist ü
auf vielen Landorten gar nicht leicht, die Frauen st
die Kommission zu finden , namentlich da , tto . lei»
Frauenverein besteht . Und wenn die von der Lri»
schnlbehörde ernannten Kommissionsmitglieder einst
laden werden, so gehen die meisten nicht hin . Ä-
Entscheidung der Prüfungskommission begegnet i>
vielen Fällen einer recht herben Kritik und weckt uina
den Mädcheri große Unzufriedenheit . Ich würde es st
keinen Fehler halten , die ganze Sache aufzuheben.
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Es seien mir in diesem Zusammenhang auch einst
Worte über die jungen Haushaltungs - und Arbeits¬
lehrerinnen gestattet . Es ist mir schon von te
schiedenen Seiten geklagt worden , daß diese na4
Beendigung ihrer Ausbildung in vielen Fällen allzu¬
lange auf Anstellung toarten müssen und es ihte
überlassen bleibt , selbst für eine Stelle zu sorge»
Von Eltern solcher Mädchen ist mir wiederholt bei
Wunsch geäußert worden , die Oberschulbehörde mW
sich doch um deren Anstellung annehmen , allenfalls
eine Warteliste führen, und auf Grund derselben ^
Lehrerinnen für Stellen empfehlen. Ich möchte bieie»
Wunsch der Großh . Oberschulbehörde zu tunlichster - fr
rücksichtigung empfohlen haben.

Wenn ich des weiteren einiges über die Äusbrl '
düng der Volksschullehrer sagen darf ,
erklären , daß wir vollständig damit einverstanden M
daß dem in der Lehrerpetition ausgesprochene»
langen nicht Rechnung getragen werden soll,
Eintritt in ein Lehrerseminar die Reife für Oberp^
oder der Nachweis eines entsprechenden KenntnisD^
notwendig sein soll. Wenn wir auch die bestmöglE
Vorbildung der Volksschullehrer als dringend uot^
erachten , so halten wir diesert Vorschlag doch
weitgehend. Mit Recht ist in der Kommission
gehoben .und auch bei der heutigen Verhandlung
den Berichterstatter darauf hingewiesen worden, -
dadurch der Zugang zum Lehrerberuf aus länblE
Kreisen erschwert wiirde.

Was die Gehaltsverhältnisse der
anbelangt , so haben wir auf dieser Seite des 4®^
die Einreihung in den Gehaltstarif verlangt.
Erfüllung dieses Wunsches ist von der Regierung ^bloß abgelehnt worden, sondern sie hat noch ausdw
erklärt , daß die Erfüllung dieser Forderung das sS ^
zum Scheitern bringen müsse . Unter diesen Umsta

„fjj
haben wir darauf verzichten müssen , den Kkva
weiter zu verfolgen. Dagegen stimmen wir 6^

"
^Er¬weiteren Satz zu , daß bei jeder nächsten Revlsio ^
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-chaltstarifs die Lehrer entsprechend zu berücksichtigen
feint. Wir erklären aber auf das Bestimmteste , daß
W Besümmung in keiner Weise hindernd im Wege
(feilen darf, die Gehälter der Lehrer zu erhöhen , falls
ü etwa vor der nächsten Erhöhung der Beamtengehalte
Mich sein sollte.
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. Ich möchte mich nun den Gemeindebeiträgen
Mnden. Hier waren die Ansichten nicht nur in der
Lmmission geteilt , auch innerhalb meiner Fraktion ist
iiks der Fall . Während die Vertreter der Städte unter
im Gesichtspunkt, daß die Städte der Städteordnung
ist ganzen Aufwand für ihre Volksschulen allein tragen ,
in in der Regierungsvorlage vorgeschlagenen Erhöhung
kr Gemeindebeiträge zustimmten , haben die ländlichen
imreter gewünscht, daß eine Erhöhung nicht eintrete .
Senn die Städte für ihren Volksschulaufwand auch
zmz aufkommen, so ist demgegenüber zu bemerken ,
ich sie auch eine ganze Reihe von Anstalten besitzen,
ck Hochschulen, Seminare und sonstige Fachschulen , die
Wz oder zum größten Teil aus allgemeinen Staats¬
mitteln unterhalten werden . Die ländlichen Vertreter
Wen nicht nur aus diesem Grunde , sondern auch im
Kiteresse der Lehrer gewünscht , von einer Erhöhung
ds Gemeindebeiträge abzusehen . Es mag mancherorts
da Fall eintreten , den schon der Abg . Neck bei der
Aolksschuldebatte berührt hat . Es wird den Lehrern
Nagt werden, daß ihre Gehaltserhöhung auch eine
Bähung der Umlage notwendig mache . Aber
»»4 hinsichtlich der Gemeindebeiträge ist seitens
j
® Regierung bestimmt erklärt worden , daß sie auf

« Erhöhung bestehen müsse und das Zustande -
mmen des Gesetzes auch mit davon abhängig sei.
Mich diese Frage darf allerdings das Zustandekommen
« Gesetzes , das , wie ich schon eingangs erwähnte , eine
^ientliche Verbesserung unseres Volksschulwesens bringt ,

gefährdet werden , und so werden auch wir länd -
Vertreter , tvenigstens auf dieser Seite des Hauses ,

^ Erhöhung stimmen , soweit sie die Hauptlehrerstellen
% Wir dürfen uns nicht in den Ruf bringen , als

^ vir für Verbesserung unserer Volksschulen nichts
hätten . Es sind ja auch viele Gemeinden in der

A .' »inen Staatsbeitrag zu bekommen . Nach den
Efunniungen des § 77 Abs. 1 braucht keine Gemeinde
M Äs io Pfg . an Umlage für den Aufwand der

^ schule aufzubringen , und nach Absatz 2 sind Ge -
die zur Bestreitung ihrer sonstigen Aufgaben

jjr als 40 Pfg . Umlage erheben , von jedem Beitrag

^
ü> Absatz 3 sind noch weitere den Gemeinden

Bestimmungen bezüglich der Umlage getroffen .

noch ein paar Worte zu den Übergangs -
unmungen . Diese werden namentlich von Haupt -

- die im Bezug des seitherigen Höchstgehaltes
^ unangenehm empfunden . In der Kommission ist

gt worden , daß die älteren Lehrer sofort in den
des Höchstgehaltes kommen sollen . Wenn die

einesteils auch geneigt war , diesen Wunsch
. ^ ücksichtigen , so hatte sie doch auf der anderen Seite
» Bedenken , daß dies eine Ausnahme gegenüber anderen
. Mten sei . Demgegenüber möchte ich bemerken , wie

ig
in der Kommissionssitzung erwähnt habe , daß

^ uynedies die Lehrer sich anderen Beamten gegenüber
Ewer Ausnahmestellung befinden dadurch , daß

^
'cht im Gehaltstarif eingereiht sind . Und gerade

. Z Lehrern gegenüber , die früher unter ganz

^ Hltigen Anstellungs - und Gehaltsverhältnissen zu
Aj . . hatten , wäre diese Ausnahme , sofort in den
^ Mhalt zu kommen , gewiß gerechtfertigt . Als in

der Kommission eine bestimmte Dienstaltersgrenze in
Erwägung gezogen wurde und etwa 45 Dienstjahre
angenommen werden sollten , waren wohl alle Mit¬
glieder der Meinung , daß sich diese Zeit auf das ge-
samte Dienstalter erstrecken werde . Als uns am andern
Tage von der Regierung Zahlen genannt wurden ,
waren wir etwas erstaunt , daß sie sich nur auf defini¬
tive Dienstjahre beziehen sollten . Auch bei den darauf¬
hin angenommenen 40 Dienstjahren als Hauptlehrer
kommen bis zur Maximalgrenze , also innerhalb 3 Jahren ,
nur 34 Hauptlehrer in Betracht . Ich habe hier eine
kleine Tabelle , die mir ein alter Hauptlehrer durch
meinen Freund Sänger übermittelt hat ; es sei mir
gestattet , einige Zahlen daraus zu nennen . Ein Haupt¬
lehrer , der 73 Jahre alt ist, hat 13 Dienstjahre als
Unterlehrer und 40 als Hauptlehrer , zusammen also 53 ;
ein anderer ist 72 1/2 Jahre alt mit 12 unständigen
und 41 definitiven , somit ebenfalls 53 Dienstjahren .
Weiter liegt mir hier ein Verzeichnis vor , das 40
Namen von Lehrern enthält , die vor dem Jahre 1845
geboren sind , aber noch nicht 40 Dienstjahre haben ,
darunter solche mit 70 bis 78 Lebensjahren . Unter
diesen sind gewiß solche , die früher Meßnerdienste ver¬
sehen und den Klingelbeutel getragen haben . Denen
könnte man es gewiß nicht verübeln , wenn sie
nun in den wohlverdienten Ruhestand treten wollten ,
aber zuvor noch in den Höchstgehalt kommen möchten .
In einem weiteren Schreiben wird mir die Bitte unter¬
breitet , im Plenum dafür einzutreten , daß die Bestim¬
mung , wonach Hauptlehrer in den Höchstgehalt kommen
sollen , die als solche 40 Dienstjahre haben , noch den
Zusatz erhalten möge : „ oder die ihr 65 . Lebensjahr zu¬
rückgelegt und seit ihrem 20 . Lebensjahr ununterbrochen
im Schuldienst stehen . " Ich möchte diesen Wunsch
dem hohen Hause zur wohlwollenden Berücksichtigung
empfehlen .

Zum Schluß möchte ich der Hoffnung Ausdruck
geben , daß das Elementarunterrichtsgesetz nach den
Kommissionsvorschlägen zur Annahme kommen möge ,
wir werden damit einen tüchtigen Schritt zur Ver¬
besserung unseres Volksschulwesens getan haben . Wenn
aber die Lehrer nicht alles das erreicht haben , was sie
wünschen , so dürfen wir doch wohl der sicheren Hoffnung
sein , daß sie auch fernerhin in ihrem schönen
Berufe dahin wirken werden , unsere Jugend so zu er¬
ziehen , wie es der § 20 des Gesetzes verlangt , nämlich
zu verständigen , religiös - sittlichen Menschen und tüch¬
tigen Mitgliedern des Gemeinwesens (Lebhafter Beifall
bei den Nationalliberalen ) .

Abg . vr . H e i m b u r g e r (fortschr. Volksp .) : Ich glaube
den Tank des Hauses zu verdienen, wenn ich ohne , lange
Einleitung gleich mitten in die Materie eintrete und kurz
unseren Standpunkt zu den Hauptpunkten darlege .

Das neue Schulgesetz bringt zunächst eine gewiffe Er¬
weiterung der Schulpflicht . Es sollen die Mädchen nun
ebenfalls zunt achtjährigen Schulbesuch verpflichtet sein , wie
das bisher nur bei den Knaben der Fall war . Es besteht
ja wohl kein Zweifel , daß hierüber da und dort Beschwerden
entstehen werden , daß man sich insbesondere in landwirt¬
schaftlichen Kreisen hierüber beschwert fühlen wird . Ich
bin nun der Letzte, der etwa Beschwerden, die aus Kreisen
der Laudwirffchaft erhoben werden, gering achten oder sie
unbeachtet beiseite schieben würde . Ich glaube aber , wenn
wir unparteiisch das Für und Wider erwägen , so werden
wir doch zu dem Resultate kommen müssen, daß diese Mehr -
belastung im Interesse der Jugend selber notwendig ist.
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Es ist mit Recht darauf hingewiesen worden , daß die
Entwicklung dahin geführt hat und immer mehr dahin
führen wird, daß auch die Mädchen eine Schulbildung
benötigen , die sie im Kampfe ums Dasein befähigt , den
Konkurrenzkainpf zu bestehen, und daß dazu eine erweiterte
Schulpflicht ihnen ebenso nötig sein wird wie den Knaben .
Das kann kaum bestritten werden . Wir haben ja über
diesen Gegenstand kürzlich im „ Badischen Beobachter " einen
„Sängerkrieg " erleben können zwischen dem bekannten
Bolksschriststeller und früheren Mitglied unseres Hanfes
Pfarrer Hansjakob und dem Präsidenten der Schul-
koinmission. Über diesen Sängerkrieg kann ich unparteiisch
sagen : Rein als Gedicht betrachtet hat mir das Gedicht
des Herrn Hansjakob besser gefallen (Heiterkeit) . Was
aber den Inhalt betrifft , so schien mir, daß der Präsident
unserer Schulkommission auf dem richtigen Standpunkt
stünde, und mit dieser nach beiden Seiten hin gerecht
werdenden Beurteilung werden wohl die Herren zufrieden
sein . Ich hoffe, daß auch die Kinder in Wellendingen sich
allmählich an diese neue Last gewöhnen iverden ; insbeson¬
dere wenn ihr großer Landsmann Konstantin ihnen so
recht eindringlich auseinandersetzt , was notwendig ist, so
werden sie seinen vernünftigen Gründen nicht unzugänglich
sein .

Eine wesentliche Änderung bringt der Schulgesetzentwurf
auch in der Schulaufsicht . Es ist die technische
Schulaufsicht durchgeführt . Sie ist den Gemeinden im
wesentlichen weggenommen und soll nun einer fachmännischen
Schulaufsicht allgenrein Platz machen. Es wird allerdings
von manchen Lehrern behauptet, daß dieses Prinzip bei
weitem nicht durchgeführt sei . Es gibt allerdings unter
unserer Lehrerschaft Kreise, die der Meinung sind , daß eine
Fachaufficht erst dann vorhanden wäre, tvenn nur eigent¬
liche Volksschullehrer in die Aufsichtsstellen berufen ivürden .
Demgegenüber muß ich als meine Ansicht aussprechen —
und ich weiß mich da wohl mit der großen Mehrzahl der
Schulmänner einig — , daß „Fachmann" eben der „ Schul¬
mann" ist und dieser Begriff nicht so eingeschränkt werden
kann , daß er nur auf eine bestimmte Art von Schul¬
männern beschränkt wird. Ich bin überzeugt , daß Schul¬
männer aus allen Kreisen und Schulmänner aller Arten , die in
der Schule tätig sind, segensreich wirken können. Ich würde
deshalb einer Einschränkung der fachmännischen Aufsicht auf die
engeren Kreise der Volksschullehrer nicht zustimmen können.
Eines aber möchte ich dabei allerdings hervorheben . Wenn
wir ausdrücklich sagen , es solle allen Arten von Schul¬
männern, insbesondere auch den Volksschullehrern, der Zu¬
zug zu den Aufsichtsämtern eröffnet sein , so wünschen wir,
daß dieser Grundsatz nicht nur in der Theorie angenom¬
men , sondern daß er auch in der Praxis wirklich durch¬
geführt wird, daß wirklich auch aus den Kreisen unserer
Volksschullehrer tüchtige Mäuner in die Aufsichtsämter be¬
rufen werden sollen.

Daß eine kleine Änderung in den Bestimmungen über
die Befugnis des Ortsschulrats stattgefunden hat, daß
man den Satz , die Ortsschulräte dürften sich nicht in den
Unterricht mischen , gestrichen hat, ist vielfach so aufgefaßt
worden , als ob nun eine solche Einmischung in den Unter¬
richt künftig wieder erlaubt sein solle . Wir haben es
aber in der Schulkommission ausdrücklich konstatiert und
haben diese Feststellung auch noch in den Bericht aufge -
nomindn , daß das nicht der Sinn dieser Streichung war ;
sondern wir haben es für selbstverständlich gehalten , daß ,
wenn an die Spitze der Grundsatz gestellt ist, die technische
Schulaufsicht sei den Gemeinden entzogen, daraus als
selbstverständliche Folge hervorgeht , daß eine Einmischung in
den Unterricht nicht statthaft ist . Es hat aber , wie man

ohne iveiteres zugestehcn kann , dieser Satz etwas Verletzende'
an sich gehabt, und deshalb hat man diesen Satz gestrichn
ohne daß eine sachliche Änderung beabsichtigt war.

Eine gewisse Mißstimmung ist durch die Art der fön-
Achtung der Schulaufsicht in unseren Städten hervor¬
gerufen worden . Es läßt sich ja nicht leugnen, daß to
eine gewisse Kompliziertheit nicht zu verkennen ist. K
kommt das aber wohl daher, daß überhaupt in den Stadt«
die Teilung der Aufsicht zwischen den Städten und beta
Staat an und für sich zu einer komplizierteren Art d«
Einrichtung führen mußte . Es ist damit eininal ein Versuii
gemacht worden , für den ich auch nichts Befferes zu setz« ,
weiß ; deshalb meine ich, man solle einmal abwarten, wir
sich diese Art der Aufsicht in der Praxis bewähren wich,
und wir wollen hoffen, daß die Praxis dann die allge¬
meine Zufriedenheit mit der Einrichtung herbeiführen wÜ.

Es ist bekanntlich der Wunsch aufgetreten , die Äs¬
sicht dadurch zu verbessern, daß man die Kreisschulraö-
stellen vermehrt und anstelle von Schulämtern in
einzelnen Bezirken mehr selbständige Kreisschulräte ein-
führt ; es ist sogar der Vorschlag gemacht Word«,
daß man dasselbe auch in den großen Städten , wie z. &
in Mannheim, tue , indem man dort anstelle eines Schul¬
amtes zwei bis drei Kreisschulrätc einsetze. Ich fürchte,
daß der Mißstand, ben mau von den KreisschuläinM
befürchtete , daß nämlich anstelle der Einheit eine ge¬
wisse Zwiespältigkeit zwischen den einzelnen Mitgliedern
des Schulamts hervortreten mürbe , sich in viel höhere«
Maße geltend machen mürbe , wenn man nicht ein Schul¬
amt mit mehreren Beaniten, die aber dann doch im«m-
hin einer einheitlichen Leitung unterstellt sind, einricht«,
sondern tvenn man drei gleichberechtigte Kreisschulräte iu
dieselbe Stadt setzte und die Schule einer Stadt drei ver¬
schiedenen gleichberechtigten Kreisschulräten unterstellte. Ta-
injt müßte doch wohl die einheitliche Leitung , die für eiue
einzelne Getneinde unbedingt notwendig ist , verloren gebe»,
und mit Rücksicht darauf kann ich mich dem Wunsche, der
aus Lehrerkreisen in dieser Hinsicht geäußert worden Ä,
soweit nicht anschließen. Nebenbei bemerkt, betrachte i®
es auch als einen Vorteil, daß infolge der Einrichtung
dieser Kreisschulämter auch die Lehrer , indem sie zuerst
Gehilfen des Kreisschulamtes ernannt werden , selber w
diese Stellen hereinwachscn und daß infolgedessen auch »e
Schulbehörde, tvenn sie einen Kreisschulrat zu ernennen bar,
nicht so sehr aufs Geradewohl hcrauszusuchen gezwungt

"
ist , sondern daß sie dann immerhin eine Anzahl r»n
Männer zur Verfügung hat , die , tveil sie wenigstens eur
mal als Gehilfen des Kreisschulamtes tätig waren , >4°
eine gewisse Erfahrung und auch Bewährung aufzuweil®
haben .

Ich komme auf die Frage des Religionsunterrichts
zu sprechen. Wir haben den Wunsch gehabt , die Kinde -
der Dissidenten , die Kinder derjenigen , die keiner anerkanr-
teil Religionsgemeinschaft angehören, davor zu bewahren ,
daß sie ettva zwangsweise in einen ReligionsuuterrM
hineingesührt tverden , der nicht von der Konfession ^
geht , welche die Konfession ihrer Eltern ist . Ich >vun«n
mich , daß das Zentrum heute erklärt hat, den: daP'
gehenden Antrag nicht zustiinmen zu tvvllen . Ich
die Gewissensfreiheit muß doch für alle Parteien dM
Hohen Hauses tvertvoll sein und der Schutz dieser ^
wiffensfreiheit sollte uns allen gleichermaßen am
liegen . Wenn man dagegen erklärt hat, inan halte ^
nicht für notwendig, tveil es sich nur um verhältnismaG
wenig Kinder handle (es ist die Zahl 85 genannt worrc^
so sage ich demgegenüber : Die Gewissensfreiheit ist ein ^
schützendes Gut , ob es sich um wenige oder um viele band^
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mb die Gewisiensnöte wenn auch nur von 85 Kindem und

ihren Eltern sollten immerhin der Mühe wert sein , daß man

ihnen abhilft . Es ist auch darauf hingewiesen worden , daß das

jr eigentlich schon durch unsere Verfasiung gewährleistet sei .

Unsere Verfasiung stellt allerdings die Gewissensfreiheit als

ein unantastbares Gut aller badischen Bürger hin . Ich
meine aber, es ist durchaus wünschenswert , daß dieser all¬

gemeine Satz der Verfasiung auch in dem Schulgesetz eine

unzweideutige Aufnahme und einen unzweideutigen Aus -

dmck finden möge . Denn wir müssen es nur zu oft er-

lchen, daß die allgemeinen Sätze der Verfasiung von denen ,
die eigentlich zu Hütern der Verfassung herufen sind , in
einer Weise ausgelegt werden , die mit dem Geiste der Ver¬

fassung nicht mehr in Einklang zu bringen ist, und des¬

halb haben wir Wert darauf gelegt , daß dieses Recht auf
Gewissensfreiheit auch durch einen besonderen Paragraphen
im Schulgesetz anerkannt werde . Wir haben dieselbe Form
gewählt, die auch in Württemberg angewendet worden ist
unb die bekanntlich dort auch die Zustimmung des Zentrums
gefunden hat . Wir bedauern deshalb , es hier erleben zu
»äffen, daß das Zentrum dem nicht zustimmt .

Hierher gehört auch die Petition , welche die ortho¬
doxen Juden an uns haben gelangen lassen . Wir von
unserm Standpunkt aus würden diesen Nöten am besten
dadurch abgeholfen wissen , wenn wir die gesetzliche
Bestimmungen ausgenommen hätten , die das Zentrum
im Reichstag als „ Toleranzantrag " beantragt hatte ,
nämlich daß kein Kind gegen den Willen der Erziehungs¬
berechtigten zu einem bestimmten konfessionellen Reli¬
gionsunterricht gezwungen werden kanri . Es war aber
nicht möglich , für diesen Antrag hier eine Mehrheit zu
finden, auch das Zentrum stimmte gegen diesen Antrag ,
den es im Reichstag selber gestellt hatte , so daß wir
Ms in dieser Hinsicht eben bei dem bestehenden gesetz¬
lichen Zustand begnügen müssen . Ich meine aber , eines
darf man dabei doch sagen : Wenn es nun auch gesetzlich
iein soll, daß man die Kinder der orthodoxen Juden in
den offiziellen Unterricht hineinzwingen kann , so läge
es doch wohl im eigenen Interesse des offiziellen Juden -
*
}Wt§, daß man da den Bogen nicht zu sehr überspannt ,
och kann nur dem zustimmen , was der Herr Abg .
ifehrenbach gesagt hat , daß man vom Oberrat eigentlich
euie etwas liberalere Handhabung dieser Bestimmung
Me erwarten sollen . Wenn es vorgekommen ist , daß
Eilder durch die Polizei zwangsweise in den Religions¬
unterricht hineingetrieben worden sind , so ist das ein
Schauspiel gewesen , das keine Religionsgemeinschaft , es
*°9 sein, welche es wolle , der Welt bieten sollte .

Und nun kommeich zu den Gehaltsverhältnissen
der Lehrer , die auch durch den Gesetzentwurf neu ge¬
ordnet werden sollen . Es bedarf nicht der besonderen
Hervorhebung , es ist vielmehr allgemein bekannt , daß
svtr von jeher dafür eingetreten sind , daß die Lehrer
? den staatlichen Gehaltstarif ausgenommen werden
Mten . Ww haben diese Forderung schon so oft be -
^ründet , und der Herr Staatsminister hat schon ebenso
cht dieselben Gründe immer wieder dagegen aufgeführt ,

q8 es wohl nicht notwendig ist , daß wir das heute

A einmal zum soundsovielten Male wiederholen . Ich

^ schränke mich deshalb auf die Erklärung : All die

gründe , die man gegen die Aufnahme der Lehrer in
•^t Gehaltstarif ausgesprochen hat . scheinen mir heute

so wenig stichhaltig , wie sie es jemals gewesen
und insbesondere die Befürchtungen , die man daran

Hüpfen zu müssen glaubte , daß die Schule immer mehr
der Gemeinde losgelöst würde , halte ich auch noch

ur ebenso unzutreffend , wie ich sie von jeher gehalten
Wbe- Das Beispiel vieler anderer , die auch im

Gehaltstarif sind , ohne daß deshalb das Band , das sie
an die Gemeinden knüpft , gelöst worden wäre , ist ein
unwiderlegbarer Grund gegen diese Auffassung . So
gut wie die Stadtschulräte , um nur diese zu nennen ,
immer noch tatsächlich von der Stadt ernannt werden und
immer noch im Namen der Stadt die Aufsicht über die
Schule führen und trotzdem im Gehaltstarif stehen , so
gut hätte alles das auch bei den Volksschullehrern statt -
haben können . Aber es war nicht durchzuführen . Die
Regierung war ja in der vorteilhaften Lage , daß sie
bei dieser Sache die Trümpfe in der Hand hatte , und
sie hat sie ausgespielt und erklärt , daß die Aufnahme
der Lehrer in den Gehaltstarif unanannehmbar und
für sie ein Grund wäre , das ganze Gesetz zurück-
zuziehen ; und so blieb uns nichts anderes übrig , als
eben nach dem Grundsatz , daß wir nehmen , was wir
bekommen können , wenigstens die Verbesserungen , die
das Gesetz den Lehrern brachte , anzunehmen .

Dasselbe gilt auch für die Höhe der Gehälter , die
ihnen nun zuteil geworden sind . Wir hiellen die Neu¬
regelung immerhin für eine Verbesserung , die wir den
Lehrern nicht entziehen wollten . Wir haben auch des¬
halb in diesem Punkt eben das angenommen , was wir
von der Regierung erreichen konnten . Nur eines möchte
ich doch auch hier noch hervorheben : Wenn man die Ge .
Hölter der Lehrer mit denen der Staatsbeamten ver¬
gleicht , so darf man nicht , wie das auch geschehen ist ,
immer wieder darauf Hinweisen , daß , wie die übrigen
Staatsbeamten höhere Stellen haben , in die sie aus »
rücken können , so die Lehrer etwas ähnliches darin haben ,
daß ein Teil von ihnen mit höheren Gehältern in den
Städten angestellt ist . Die Tatsache ist ja richtig , aber
es ist eben doch der große Unterschied zwischen den Be¬
amten und den Lehrern , daß bei den Beamten der ältere
allmählich in die höhere Stelle aufrücken kann , daß da¬
gegen die älteren Lehrer nicht mehr in den Städten an¬
kommen . Wenn einer bis zu einem gewissen Lebens¬
alter noch auf dem Land ist , so hat er keine Aussicht
mehr , in eine Stadt zu kommen , und er kann sich des¬
halb nicht damit trösten , daß andere glückliche Kollegen
in jüngeren Jahren in die Städte gekommen sind . Aber
wie gesagt , diese Frage ist entschieden worden , indem
wir eben nehmen mußten , was zu bekommen war , und
es hat deshalb keinen Sinn mehr , noch weiter darüber
zu klagen . Es werden spätere Landtage , wenn diese
Frage wieder einmal auf der Tagesordnung steht , sie
noch einmal zu untersuchen und darüber zu befinden
haben .

Die Verteilung der Kosten auf Staat und
Gemeinde ist nicht ganz zu unserer Zufriedenheit ausge¬
fallen . Es ist allerdings von der Regierung wiederholt
darauf hingewiesen worden , daß der Prozentsatz dessen ,
was auf den Staat , und dessen , was auf die Gemeinde
kommt , sich im Laufe der Jahre immer mehr zugunsten
der Gemeinden verschoben hat . Das ist richtig : ich
meine aber , das liegt auch ganz naturgemäß in der Sache
drin . Tie ganze Entwicklung geht dahin , daß der Staat
sich immer mehr der Pflicht zur Unterhaltung der
Schule bewußt werden muß und daß immer mehr auch
der Prozentsatz dessen , was der Staat zu leisten hat ,
größer werden wird gegenüber dem , was die Gemeinde
zu leisten hat . Die Schulen sind heutzutage nicht mehr
Gemeindeschulen in dem alten Sinne , wie es früher viel¬
leicht der Fall war . Es gab einmal eine Zeit , wo tat¬
sächlich die Kinder eines Dorfes ohne große Ausnahmen
ihr ganzes Leben in diesem Dorfe zubrachten , und da
konnte man sagen : Die Kinder werden im Interesse



der Gemeinde unterrichtet , in der sie auch ihr ganzes
Leben zubringen , zu deren Gedeihen sie auch durch ihre
Arbeit beitragen müssen . Aber diese Zeiten sind längst
vorbei . Wieviele von uns sind denn noch in den Gemein¬
den heutzutage seßhaft , wo sie dereinst die Volksschule
besucht haben , und je mehr die Jugend durch die Frei¬
zügigkeit , durch das Durcheinanderrütteln der Bevölke¬
rung später in die verschiedensten Gegenden des Landes
sich verteilt , desto mehr wird die Schule eine Landes -
angelegenheit , und desto mehr verliert sie den Charakter
einer Gemeindeangelegenheit . Es ist deshalb ganz natür¬
lich , daß auch der Staat die Schule immer mehr als
seine Sache betrachtet und daß er auch einen immer
größeren Prozentsatz der Kosten für die Schule wird
übernehmen müssen .

Wir bedauern , daß auch jetzt wieder die Aufbesserung
der Lehrer durch eine Erhöhung der Beiträge
der Gemeinden hat erkauft werden müssen . Wir
haben uns früher schon dagegen gesperrt , wir haben es
auch diesmal wieder getan , leider auch diesmal wieder
mit negativem Erfolg . Das wäre allerdings ein
Hauptgrund dafür , die Lehrer in den Gehaltstarif auf¬
zunehmen , weil ich überzeugt bin , daß dann dieses iininer
weitere Schröpfen der Gemeinden wegen einer Aulbest
serung der Lehrer aufhören müßte . Jetzt kann die Ne¬
gierung uns ja immer sagen (und sie macht von dieser
Machtstellung reichlich Gebrauch ) : Entweder Ihr bewil¬
ligt uns einen höheren Zuschuß der Gemeinden oder wir
lassen das ganze Gesetz scheitern . Wenn es sich aber um
die gesamte Beamtenschaft des Landes handeln würde ,
so bin ich überzeugt , daß dann die Regierung nicht sagen
könnte : Wir werden der ganzen Beamtenschaft des Lan¬
des die Aufbesserung vorenthalten , wenn nicht die ein¬
zelnen Gemeinden zu den Lehrergehältern stärker hei au¬
gezogen werden . Also insbesondere deshalb würden wir
es für besser halten , wenn der Gehaltstarif über die Ge¬
hälter der Lehrer zu bestimmen hätte , und nicht ein Spe¬
zialgesetz , bei dem natürlich immer der Streit um die
Macht zwischen dem Landtag und der Regierung von
neuem ausgefochten werden nmß . Ich habe persönlich
— es beruht nicht auf einem Fraktionsbeschluß — zu¬
nächst dafür gestimmt , daß keine Vermehrung der Bei¬
träge der Gemeinden eintreten soll . Wir haben dann
noch den Versuch gemacht , die Gemeinden wenigstens eini¬
germaßen zu erleichtern , indem wir beantragten , es solle
der Beitrag der Gemeinden nur um die Hälfte erhöht
werden . Wir sind aber mit diesein Anträge nicht durch¬
gedrungen und haben uns schließlich, um das Gesetz nicht
zum Scheitern zu bringen , genötigt gesehen , die ganze
Erhöhung der Gemeindebeiträge anzunehmen . Wir be¬
dauern das insbesondere auch im Interesse der Schule
und der Lehrer , denn wenn die Gemeinden nicht nur
durch Erweiterung der Schulpfticht ihrer Kinder eine er¬
neute Last aufgeladen bekommen , sondern wenn auch je¬
desmal , wenn die Lehrer aufgebessert werden , die Ge¬
meinde finanziell mit herangezogen wird , so trägt das
nicht dazu bei , die Lehrer und die Schule bei den Ge¬
meindeangehörigen beliebter zu machen . Das ist eine
Erfahrung , die wir alle wahrscheinlich schon haben ma¬
chen müssen , und wir meinen , man sollte es möglichst ver¬
meiden / die Schule auch noch dadurch den Gemeinden un¬
angenehm zu machen , daß sie immer wieder zu den er¬
höhten Lasten herangezogen werden . Wir hoffen auch,
daß dereinst die Zeit kommen wird , wo man es für eine
Pflicht des Staates hält , im wesentlichen wenigstens die
neuen Lasten auf sich zu nehmen , wenn schon nicht die

bisherigen , und von einer Mehrbelastung der Gemeinden
abzusehen .

Wenn wir so von der finanziellen Besserstellung unse¬
rer Lehrer sprechen , so glaube ich , darf man aber
heute wohl auch darauf Hinweisen , was der badische
Staat und die badische Schule den Lehrern schuldig sind.
Man darf wohl (heute, nachdem manches unliebsame Wock
auch über die Lehrer schon gefallen ist , darauf Hinweisen,
daß unsere badischen Lehrer zu einer Zeit , wo die badische
Schule in jeder Beziehung recht schlecht ausgestattet war,
in vollem Maße ihre Schuldigkeit getan haben , daß die
Leistungen , die unsere Schule auch in recht unzulänglichen
Verhältnissen aufzuweisen hatte , nur dadurch zu Stande
kommen konnten , daß die Lehrer mit einer gewissen Ent¬
sagung und mit Pflichttreue ihrem nicht immer leichten
Dienst obgelegen sind . Ich meine , es wäre heute auch
Gelegenheit , diesen Dank gegenüber der Lehrerschaft Ba¬
dens auszusprechen .

Und nun komme ich zum 8 114 des Entwurfs ,
dessen Streichung das Zentrum beantragt hat und dessen
Beibehaltung den Herren Anlaß gibt , gegen das ganze
Schulgesetz zu stimmen . Ich will die ganze Frage nicht so
ausführlich behandeln , wie der Herr Abg . Fehrenbach es
getan hat , sondern unfern Standpunkt dazu nur ganz
kurz darlegen . Wir können uns nicht dazu verstehen, in
die Streichung dieses Paragraphen heute einzuwilligen,
wir sind vielmehr überzeugt , daß diese Streichung
eine schwere Gefahr für unsere gemischten Schulen
und unsere Staatsschule sein würde . Herr Fehrenbach
und seine Freunde suchen uns das auszureden .
Aber da muß

' eben jeder seinem eigenen Gewissen
und seiner eigenen Meinung folgen . Wir betrachten
die Sache nicht so gleichgültig , daß schließlich doch al¬

les beim alten bleiben würde , wenn diese Schutziuauer ,
die für die badische Staatsschule errichtet ist , fallen winde.
Wir fürchten vielmehr , ohne daß wir glauben , uns der

Feigheit schuldig zu machen , daß die Aufhebung dieser
Schutzwehr dahin führen würde , daß den staatlichen , öf¬
fentlichen Schulen überall geistliche Konkurrenzschuten
gegenüber gestellt würden , und daß dann die Entiuick-

lung weiter gehen würde nach der bekannten Theorie vom .

ersten Schritt , die uns so oft von jener Seite entgegen¬
gehalten wird , daß man neben der Staatsschule auch du

Kirchenschule hätte , und daß man dazu kommen würde,

daß die Kirche , nachdem sie dein Staat die Last abgenoM-

men hat , auch einen Beitrag vom Staate wird verlan¬
gen ; und so wird die Entwicklung unaufhaltsam weitcr-

gehen . Diese Folgen wollen wir nicht herbeiführen hel¬
fen , und deshalb stimmen wir jetzt gegen die Aufhebung
des Gesetzes . Herr Fehrenbach hat gemeint , ein soÄ^

Gesetz mache man doch nicht gewissermaßen aus dem

Handgelenk , da müßten doch Erhebungen vorausgehem
statistische Untersuchungen , und auf Grund von solchen
ausführlichen und gründliche, : Untersuchungen erst könne
man zu einem Gesetz schreiten . Aber ich meine , diese Be¬

weisführung spricht eher gegen ihn als für ihn .
s$ tr

wollen keine Gesetzesänderung vornehmen , sonst hätten
wir solche statistischen Erhebungen vornehmen lassen un

hätten uns ein Bild davon gemacht , wie das wirken wrrd -

Dicsmal aber ist die Partei des Herrn Fehrenbach
die eine Gesetzesänderung will , s i e mußte also diese Er¬

hebungen vornehmen lassen . Und da darf ich doch daraw

Hinweisen , daß das Schulgesetz lange da gelegen hat nn

beraten wurde , und daß erst , als wir ganz hinten o«

8 114 waren, , der Abänderungsantrag eingeganaen l ’ '
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1873

Wn man diese Abänderung wollte, hätte man von vorn -
imein den Antrag stellen müssen , um rechtzeitig die von

Fehrenbach geforderten Erhebungen in die Wege
Inten zu können. Das ist aber nicht geschehen, und des-
talb glaube ich , es wäre übereilt gewesen , wenn man
« n so plötzlich hervorgetretenen Antrag angenommen
W , ohne sich die Sache gründlich zu überlegen . Man
tarnte immerhin überrascht darüber sein , daß dieser An-
ng kam . Tenn wir haben bekanntlich von Zeit zu
Zeit eine Veränderung des Schulgesetzes vorgenommen,
chie daß jemals die Herren vom Zentrum Gelegenheit
zwommen haben , eine solche Änderung zu beantragen .
Ne haben immer dem Schulgesetz einschließlich 8 114
HieZusümmung gegeben (Abg . Fehrenbach : Er kam
rimals in Frage !) . Auch diesmal war er nicht in Frage
W . S ch m i d t-Karlsruhe : Doch, er sollte ja geändert
Arten !) . Nein, das ist nur eine redaktionelle Änderung ,
wie sachliche Änderung kam nicht in Frage . Wenn man
taä hätte tun wollen , hätte man früher schon dazu schrei-
!m müssen . Herr Abg . Fehrenbach hat uns heute Vor¬
lagen, es sei für Sie ein point ä ' llvnneur , was man

mit „ Ehrensache " übersetzen darf , daß diese Bestim-
«nmg des Kulturkampfgesetzesfalle. Das Jahr 1868 ist
War kein Kulturkampfjahr gewesen — der war etwas
Äter —, aber alter Gewohnheit gemäß wird jedes Ge-
^ das unbequem ist , als Kulturkampfgesetz bezeichnet
'-ehr richtig ! und Heiterkeit links) . Man hätte also,
5°™ das eine Ehrensache war , schon .früher , als das
Schulgesetz wiederholt geändert wurde , solche Anträge
^ugen müssen. Man hat das aber niemals getan und
« damit bekundet , daß das mit der Ehrensache nicht so
^ tzlich und ernst zu nehmen ist .

Heute wird die ganze Sache uns freilich als harmlos
^ gestellt. Herr Kollege Fehrenbach, der überhaupt ein
«kiüer einschmeichelnder Rede ist, hat es so hingestellt,
®tt Venn alles so schön und herrlich wäre , daß das Zen-
J ® niemals daran denke, die gemischte Schule anzu-

!leu, daß es froh sei , wenn wir böse Radikale nicht an
schule tasten, und daß , wenn wir den Frieden nicht
^ eu, wahrscheinlich alles beim Alten bleiben würde . Ja ,
^ dürfen uns nicht übelnehmen, wenn wir diesen Ver¬
gingen nicht vollen Glauben schenken können . Es
vU nicht immer so wie im badischen Landtag . Wenn

j
!r öv Verhandlungen des deutschen Katholikentages

vorin mehr als einmal verlangt wurde , daß die
^

' ainte Schule von der Volksschule bis hinauf zur
versstät auf den Boden der Konfessionsschule gestellt

a
^e, wo auch badische Parlamentarier und führende

^ ? ursleute dabei waren , ohne daß sie dagegen
tedit

'̂ haben , dann , meine ich, können wir nie
3,,,.

tauben , wenn man solche Beschlüsse einerseits
'Weit hilft, die die Konfessionalisieruug der Schule

^
Wur Volksschule bis zur Universität verlangen , und

^gksts doch sagt : „Wir wollen alles beim alten lassen ;
KjjJ ?!r auf dem Katholikentag beschließen , das ist —

dit D — ein Spaß oder ein unschuldiges Spiel
Si ti

'
&
0r*en '" 8ch meine, jene Beschlüsse sind recht ernst

tz- /Men . Es fehlt vielleicht nur die Gelegenheit , jene
usse zur Durchführung zu bringen . Es wird uns

„j. gogramm der Zentrumspartei überhaupt immer
gjjj

mlitf ) unschuldig hingestellt, und auf der andern
' E werden den Sozialdemokraten die äußersten Kon-
j*„ gn ihrer Schulpolitik vorgehalten , die sie in Ba -

0l 3O0en haben. Es werden die Aussprüche fran -
? °öialdemokraten vorgeführt und diese als die

*** einer demokratischen oder sozialdemokratischen

Schulpolitik hingeftellt. Auf der andern Seite sollen
wir aber keinen Anstoß daran nehmen, wenn das Zen¬
trum da, wo es sich prinzipiell ausspricht, Ansichten
äußert , die wir für die größten Gefahren halten müssen .
Es hat in Würzburg ein bekannter Zentrumsführer den
Ausspruch getan, daß die Forschung der Wissenschaft
zwar ungehindert sein sollte , die Entscheidung über ihre
Ergebnisse aber stehe der Kirche zu . Ich denke , der Herr
Kollege Fehrenbach kennt den Mann . (Heiterkeit links ;
Abg . Fehrenbach : Ich denke, die Forschung wird nicht
einmal an Ihrer Realanstalt besorgt, geschweige denn in
der Volksschule !) Es ist recht bezeichnend , daß die Her-
ren mit solchen Antworten kommen . Als Herr Kollege
Hummel heute Morgen einen Zuruf machte , haben Sie
die durch nichts zu begründende Antwort gegeben : „Herr
Hummel, sind Sie denn Sozialdemokrat ?" Und das Zen-
trum hat mit Wonne diesem pyramidalen Witz durch La¬
chen seinen Beifall gegeben . Ich will mit den Herren
nicht rechten , die diesen Witz durch ein solch behagliches
Lachen ausgezeichnet haben , aber Sie , Herr Kollege Feh¬
renbach , Sie gelten doch sonst als ein geistreicher Mann :
sündigen Sie nicht allzusehr auf diesen Ruf hin , sonst
könnte man wirklich eine andere Meinung bekommen
(Heiterkeit links) . Jetzt kommen Sie , und wenn ich von
der freien Forschung rede , so halten Sie mir mein Real¬
gymnasium vor. Ja , was soll denn das heißen? Das
weiß ich, und das wissen Sie auch, daß eine Realschule
oder ein Realgymnasium nicht in dem Maße wie eine
Universität eine Stätte freier Forschung ist . Aber eine
Stätte freier Lehre kann und soll auch die Mit¬
telschule fein, und ich meine, das , was die Wissenschaft
als das Resultat der freien Forschung festgestellt und er¬
kämpft hat , das findet allerdings auf unseren Mittelschu¬
len und auch auf unseren Volksschulen eine Stätte , das
darf auch an unseren Mittelschulen gelehrt werden , und
die Entscheidung darüber , was die Wissenschaft als rich¬
tig erkannt hat , die , meine ich allerdings , darf nicht der
Kirche zustehen , sonst werden wir in einen Zustand
kommen , der mit der Freiheit nichts mehr zu tun
hat (Sehr gut ! links) . Also, wenn uns nun das , was das
Zentrum will und erstrebt, als so vollständig unschuldig
hingestellt wird , so können wir dem doch keinen Glauben
schenken; wir halten cs für richtig , daß wir die Stützen ,
die für das Weiterbestehen unserer staatlichen Schule er¬
richtet sind , aufrecht erhalten , und deshalb stimmen wir
gegen den Antrag des Zentrums . (Lebhafter Beifall auf
der Linken .)

'

Abg . Gierich (kons.) : Wie wir aus der vorliegenden
Begründung zur Novelle desElementarunterricht -
g e s e tz e s ersehepi , ist cs kein ganz 'neues Gesetz , das
uns hier vorliegt, sondern ein solches , das nur in ein¬
zelnen Teilen eine Änderung erfahren hat . Da also das
seither gültige Gesetz nur in einzelnen Teilen einer
Revision unterzogen wurde, genügt es meines Erachtens ,
nur den geänderten Teil in der Hauptsache einer Be¬
sprechung zu unterziehen und die unverändert bestehen
bleibenden Paragraphen nur soweit zu berühren , als
dieselben zum Verständnis der Änderungen nötig sein
werden.

Daß die Schulpflicht auf 8 Jahre für beide
Geschlechter festgesetzt ist, kann nur gebilligt werden,
denn es kann heutzutage auch für die Mädchen nicht
als überflüssiger Ballast angesehen werden, wenn sie
im 8 . Schuljahr noch Gelegenheit finden, die Kennt¬
nisse , die im Vorjahr gelehrt worden sind , noch zu
erweitern und zu vertiefen.



187L

In der Vorlage war ein Stein des Anstoßes das
Ende bziri . der Anfang des Schuljahres auf
30 . April bzw ^ 1 . Mai , weil diese Verlegung für den
Lehrer und Schüler auf dem Lande unliebsame Nach¬
teile mit sich gebracht hätte . Im Bewußtsein des
Volkes bildet das Ende der Volksschullaufbahn nicht die
Schlußprüfung oder der Schlußakt in der Schule , son¬
dern die kirchliche Konfirmation . Sie ist ein würdiger
feierlicher Akt der Schulentlassung , und da es künftig¬
hin bei dieser Sitte wieder bleiben kann , ist damit
nicht nur , wie wir in der Kommission von Fachleuten
gehört haben , dem schultechnischen Interesse sondern auch
dem religiösen Empfinden der Bevölkerung Rechnung
getragen . Die von anderer Seite gemachte Einwendung ,
daß es wünschenswert wäre , das Ende bzw . den Be¬
ginn des Schuljahres gleich dem der Mittelschulen zu
legen , hat ja etwas für sich ; aber da durch die Volks¬
schule bedeutend mehr Kinder gehen als durch die
Mittelschulen und auch mehr Eltern an der Volksschule
interessiert sind als wie an der Mittelschule , so könnten ,
wenn nun doch einmal ein einheitlicher Schulanfang
eingeführt werden sollte , ohne große Schwierigkeiten
viel eher die Mittelschulen sich den Volksschulen an¬
passen ; damit wäre dann auch dem anders gelegten
Schulschluß anderer deutscher Bundesstaaten Rechnung
getragen .

Die Schulaufsichtsbehörden sind zwar scheinbar
dieselben geblieben , sie sind in ihrer Zusammensetzung
und Befugnis aber doch nicht unwesentlich verändert .
Das wesentlichste ist dabei , daß den Gemeinden nur die
Schulpflege , d . h . in diesem Falle die Aufsicht über
Äußerliches , und Beschaffung und Instandhaltung der
Schulhäuser und der Lehrmittel usw . obliegt , während
sie künftig in den eigentlichen technischen Schulbetrieb
nichts mehr hineinzureden haben . Das soll ausschließ¬
lich Sache der Schulleiter und des Kreisschulrates sein .
Ob sich hier nicht bald eine Lücke bemerkbar machen
wird nach der Richtung , daß über Schulen mit nur
einem Lehrer eigentlich nur eine mangelhafte Aufsicht
ausgeübt werden kann , bleibt abzuwarten .

In der Vorlage ist als Novum der „ Schularzt "

eingefügt worden ; diese Maßregel ist zweifellos im Inte¬
resse der Gesundheit der Schüler zu begrüßen . Alan kann
freilich dahingestellt sein lassen , ob es notwendig war , schon
bei Schulen mit 10 Lehrern die Anstellung eines Schul¬
arztes zur Pflicht zu machen . Meines Erachtens hätte es
genügt , wenn die Bestimmung erst mit 15 Lehrern in
Geltung getreten wäre , umsomehr als ja im Gesetz die
Vorsorge getroffen ist , daß , wo ein besonderer Schularzt
nicht angestellt ist, die Obliegenheiten desselben durch den
Bezirksarzt wahrgenommen werden können . Der Bezirks¬
arzt hat ja zudem noch die Oberaufsicht über die Schulen
mit eigenen Schulärzten . Jedenfalls wären auf diese Weise
die Kosten für die Gemeinden nicht so groß geworden und
der Zweck der ärztlichen Beaufsichtigung wäre daniit eben¬
falls erreicht worden .

Die Schaffung von „ ersten Lehrern " und „ Rek¬
toren " bietet den Volksschullehrern gute Aussicht , auch
gehaltlich vorwärts zn kommen . Auch die Hauptlehrerinnen
profitteren von der Einrichtung der „ ersten Hauptlehrer "

insofern , als da , wo ausschließlich Mädchenschulen in Be¬
tracht kommen , auch Hauptlehrerinnen als „ erste Lehrer "

angestellt tverden können .

An dem § 20 berührt es angenehm , daß unter den
Unterrichtsgegrnständen auch die Religion ihren Platz

behalten hat . Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß Jk
Schule , auch wenn sie simultan ist , eine christliche bkittr.
soll . Wir wollen nur hoffen, cs mögen sich immer p
nirgend Lehrer finden , denen die Pflege dieses dankbam
Unterrichtsstoffes eine Herzenssache ist , und die es für ei»!
Pflicht halten, - ihre Schüler in den Wahrheiten derReligm
ebenso gründlich zu unterweisen , wie es bei andern Fäibw
verlangt wird .

Die Einfügung eines fremdsprachlichen Unterricht
an Volksschulen ist in das freie Ermessen der öemeisit
gestellt . Es wird das ja nur möglich sein bei solchen G
meinden , die seither erweiterteten Unterricht an ihm !

Schulen eingeführt hatten , und solchen kann wohl « tl
überlassen bleiben , für die dadurch entstehenden MehrkomI
aufzukommen . j

Der neue Zusatz zu § 20 betreffs der Dissidentenkindn
eriveckt eigenartige Gefühle . Es iverden damit zwar sM
Kinder , deren Eltern einer Religionsgemeinschaft nicht w
gehören , vom Religionsunterricht befreit , aber Kindern, !«
einer religiösen Gemeinschaft angehören , der die Richtnitz
in ivelcher der Religionsunterricht in der Schule crteM
wird , nicht zusagt , gleiche Vergünstigungen nicht gewähr
Es trifft ja das bei manchen christlichen Konfessionen $. ]
und auch die orthodoxen Israeliten geben diesem ui» !

wünschten Zustand in einer Petition Ausdruck . Man km j
cs diesen Leuten nachfühlen , in welche schwierige Sa? !
sie versetzt iverden , wenn ihnen zugeinutet wird , entwedv
aus dem israelitischen Landesverband auszutretcn odê

ihre Kinder einem Religionsunterricht zuzuführen , von ds ,
sie beftirchten müssen , daß er sie der ererbten religiöp!

Anschauung entfremdet .

Der Wunsch der Lehrerschaft , in den Gehaltsmii
cingereiht zu werden , scheiterte zwar an dem Widern»

der Großh . Regierung , es muß aber andererseits doch ff
gegeben iverden , daß ihre pekuniären Verhältnisse durchs
Vorlage wesentlich gefördert werden . Wenn - man w

Nebenbezüge wie freie Wohnung , dann für einzelnes .

Dienstzulage für „ erste Lehrer "
, die Vergütung für IW*

stunden , für Erteilung des Fortbildungsunterrichls , pj
fremdsprachlichen Unterricht usw . berücksichtigt , daml

doch ein Betrag zusammen , der fast den der entsprechen^
Klasse im Gehaltstarif überholt , ja sogar neben 59

bekannten Spitzenstellen sich noch sehen taffen kan>>

die Gehalte der Lehrer der Städte der StädteordM
sind dabei noch nicht eimnal in Betrachts 3C$ U
Die Kommission hat deshalb geglaubt , an der
der Einreibung in den Gehaltstarif das Gesetz nicht sch^

I

zu laffen , um die Lehrer der angebotenen Vorteile EI

verlustig gehen zu lassen ; dieses um so weniger , als
den Zusatz zu § 30 die Garantie dafür gegeben ift,
die Lehrer bei künftiger Erhöhung der BeamtengeyEs
nicht mehr übergangen iverden können . Ich zweifle Eg

daß damit die Kommission sin Interesse und im Sinne i

Lehrer gehandelt hat . i

Das Gesetz bringt auch eine andere Regelung der A
meindebeiträge zum Schulaufwand ; in den §§ 52 nn

^
sind solche näher angegeben . Am meisten springen rn

^
.

Augen die erhöhten Beiträge , welche die Gemeinden ^
'

die Staatskasse abzufübren haben . Je nach chüröne ,
Einwohnerzahl der Gemeinden schwanken diese
Beiträge zwischen 100 — 140 M . für die Lehrerstelle ,

hat geglaubt , diese Mehranforderungen hätten unterb ^ j
können in Anbetracht dessen , daß die übrigen LeM

^
der Gemeinden fernerhin größer sein werden als
und iveiter in Anbewacht dessen, daß dagegen der
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te Gemeinden auf die Schulen herabgemindert worden ist.
werden diese Beiträge nicht von jeder Gemeinde er¬

höbe«, immerhin aber wird der Mehrbeitrag von den andern
gemeinden, die sie zu leisten haben , unangenehm empfunden
»erden, und wir glaubten , in Konsequenz unserer Ab-
«iminüng bei gleicher Veranlasiung vor vier Jahren und
in Konsequenz des in der Kommission eingenommenen
Standpunkts zunächst gegen die in § 52 festgesetzken Ge -

nieindebeiträge stimmen zu sollen. Unser Bedenken gegen
« e höhere Belastung der Gemeinden , die ohnedies durch
ÄhMsten schon schwer belastet sind, ist aber derart schwer-
Äegend, daß es uns bestimmt, gegen das ganze Gesetz
zu stimmen . Es tut mir das leid angesichts der Vorteile ,
fe das Gesetz den Lehrern bringt .

Der § HO bespricht die Bedingungen , unter denen
»an Privaten oder Verbänden Schulen errichtet
Herden können . Man kann sagen , diese Bedingungen sind
nicht gar schwer zu erfüllen : Vorsteher und Lehrer
missen sich über ihre Befähigung zur Unterrichtserteilung
Wweisen , und der Lehrplan darf nichts den guten
Sitten Zuwiderlaufendes oder den Staat Gefährdendes
enthalten . Wo diesen Vorschriften genügt wird , darf
ck Staatsgenehmigung nicht versagt werden .

8n auffallendem Widerspruch hierzu steht die
Kassung des § 114 . Dort wird gesagt , daß kirch¬
lichen Korporationen und Stiftungen
hie Errichtung von Lehr - und Erziehungsanstalten
nur auf Grund eines besonderen Gesetzes gestattet ist .
Kan muß sich fragen , warum soll das , was in § HO
Ndatpersonen , Verbänden , Vereinigungen und Gesell¬
igsten durch „Staatsgenehmigung " bewilligt werden
Mn , nicht auch kirchlichen Organisationen gestattet sein ?

ist eine Ausnahmebestimmung schlimmster Art .
hu der Regel denkt man hierbei an katholische Organi -
lationen , es ist aber doch nicht ausgeschlossen , daß auch
ckmgelische Vereinigungen in die Lage kommen können ,
"nn Lehranstalt irgend welcher Art errichten zu wollen ,
nuchdiese müßten dann dem § 114 gemäß erst die gesetz-
ätcenbe Körperschaft deswegen in Bewegung setzen ,
selbstverständlich wird sich nur schwer eine kirchliche
^ woration dazu verstehen , diesen weiten und

gierigen Weg zu begehen , lieber würde sie auf ihr
^ haben verzichten , auch wenn es für die Allgemein¬
st don größtem Vorteil wäre . In früheren Jahren
« t das Gesetz eine solche Beschränkung nicht enthalten ,
**4 die Gesetzesvorlage von 1867/68 hat für Korpo -

jr ^ en und Stiftungen ohne Unterschied , also auch

w ccf?— e Korporationen , nur die Staatsgenehmigung
Windrichtung von Lehr - und Erziehungsanstalten vor -

Erst bei der Beratung im Landtag ist die
, Ichränkung hineingekommen , doch nicht ohne Wider -

«ch der Regierung . Kein geringerer als der da -
> , l8e Minister Jolly , den der Herr Kollege

arenbach heute Morgen schon erwähnt hat , hat sich
Mn Einfügung einer solchen Bestimmung ge-

kullr ' er sagte unter anderem , er teile die des -

«ick
^ Bedenken nicht und glaube , daß man

» n k. Annahme der einfachen Regierungs -

tz^
-nigung nach dem Entwurf nicht zu belgischen Zu -

gelangen würde ; dazu sei die Regierung bei

8 angetan . Er würde es auch beklagen , wenn

^ Etze , jeder kann Schulen errichten , nur die Kirche
Herr von Göler , ein anderer Parlamentarier , der

- noch unserer Gesetzgebung eifrig mitarbeitet ,
'

»»fc
äU Lesern Punkt : „Die zahlreichen Protestanten

-8en eine Gefahr von § 104 (jetzt 114 ), wenn es eine
Er ignoriert nicht die Macht der Kirche ,
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möchte aber die des Staates nicht unterschätzen . Auch
daß der Landtag nicht immer beisammen sei, spreche
gegen den Vorschlag der speziellen Gesetzgebuna .
Ein weiterer Redner , der damalige Prälat der evan¬
gelischen Landeskirche Or . Holtzmann , ein liberaler
Theologe , äußerte sich , er könne dem Satz , daß die
Kirche zur Errichtung von Schulen unfähig wäre ,
nimmermehr zustimmen , und er wäre , wenn das durch¬
ginge , was im Nachtragsbericht der II . Kammer gesagt
sei, in der traurigen Lage , dem Gesetz nicht beistimmen
zu können .

Es sind also einwandfreie Stimmen , die sich früher
gegen diese ungleichmäßige Behandlung ausgesprochen
haben . Auch unser jetziger Herr Staatsminister hat zu¬
gegeben , wenn die Bestimmung des § 114 Abs . 1 ge¬
strichen und der Eventualantrag des Zentrums ange¬
nommen würde , so würde man damit lediglich zu dem
Standpunkt , den die badische Regierung in den 60 er
Jahren (bei der damaligen Einbringung des Gesetzes )
eingenommen habe , zurückkehren, und er würde , wenn
die beiden Kammern diesen Schritt tun würden , nicht
davor zurückschrecken , die allerdings schwere Verant¬
wortung , welche durch die Abänderung der Bestimmung
der Großh . Regierung auferlegt würde , zu übernehmen .

Ich glaube , was vor 42 Jahren gegen diesen Para¬
graphen gesagt worden ist, ist auch heute noch zutreffend .
Die Ungerechtigkeit seines Bestehens ist heute gerade
noch so groß , vielleicht noch größer als damals , und
andererseits dürfen wir zu unserer Regierung doch das
Zutrauen haben , daß sie vorkommenden Falls die Staats¬
autorität auch ohne Gesetz zu handhaben wissen werde .
Wir werden also gegen § 114 stimmen , weil er eine
Ungerechtigkeit gegen die Kirchen enthält , die sich sonst
in den meisten Bundesstaaten nicht findet .

Aus den Übergangsbestimmun gen ist zu ersehen , daß
vorerst nur der junge Zugang der Lehrer in den vollen
Genuß der Vorteile des neuen Gesetzes einrückt , bei den
älteren Lehrern kann das natürlich nicht in gleichem
Maße der Fall sein . Sie werden mit einer außer¬
ordentlichen Zulage entschädigt , im übrigen können sie
aber selbstverständlich den neuen Höchstgehalt erst 2
bis 4 Jahre später erreichen , als das bei dem seitherigen
der Fall war . Daß die alten Hauptlehrer , die schon
eine 40jährige Dienstzeit hinter sich haben , gleich in den
vollen Bezug des Höchstgehalts einrücken , kann angesichts
der dürftigen Gehaltsverhältnisse , die sie früher mit¬
gemacht haben , nur allseits gebilligt werden (Beifall
rechts ).

Staatsminister Or . Frh . v. D u s ch : Ich erfülle zunächst
die angenehme Pflicht , dem Herrn Berichterstatter für
seinen vortrefflichen schriftlichen Bericht und für seine
heutigen Darlegungen zu danken, ebenso zu danken dem
Herrn Abg . Fehrenbach und den anderen Herren , die
die Freundlichkeit gehabt haben , ihre Anerkennung für die
Tätigkeit der Regierung , insbesondere des Ncsereuten , in
dieser wichtigen und schwierigen Sache auszusprechen . Ich
kann wohl sagen, daß alle diejenigen, die in der Kommission
an der Bearbeitung dieses Gesetzes mitgewirkt haben , die
angenehmsten Erinnerungen behalten werden , weil in der
Kommission von allen Seiten durchaus sachlich und ge¬
mäßigt zusammengewirkt worden ist , sodaß man die Hoff¬
nung hegen konnte, nachdem verschiedene Streitpunkte be¬
seitigt waren , daß Gesetz werde eine einstimmige Annahme
finden . Warum das nicht der Fall gewesen ist , ergibt sich
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aus den Ausführungen des Herrn Abg . Fehrenbach , auf die
ich am Schlüsse meiner Ausführungen einzugehen gedenke.

Zinn Gesetze selbst und zu dem , was wir heute über
das Gesetz und seine einzelnen Bestimmungen gehöret haben ,
will ich mich nicht in allen Einzelheiten aussprechen . Ich
will dem Beispiele des Herrn Abg . Dr. Heimburger folgen,
der bezüglich der einen speziellen Frage , nämlich der Ein¬
reihung der Lehrer in den Gehaltstarif , erklärt hat, nicht
auf alle Gründe cingehen zu »vollen, die früher Für und
Wider vorgebracht worden sind . Allerdings hat der Herr
Abg. Dr. Heimbnrger dazu den Beisatz gemacht , daß er die
Gcgengründe gegen seine Meinung alle für nicht stichhaltig
erachte . Ich will nicht meinerseits in ebensolcher Weise
den Gründen derer , die anderer Meinung sind als nur ,
entgegcntrcten. Ich will niich vielniehr überhaupt darauf
beschränken, was diese Frage und ivas andere Fragen an¬
belangt , inr wesentlichen auf das zu vertveisen , was ich
schon die Ehre gehabt habe , mehr als einmal an dieser
Stelle auszuführen, was Sie in der Regierungsvorlage und
im Kommissionsberichte lesen können .

Von den einzelnen tvichtigeren Punkten möchte ich zu¬
nächst die Frage der Orts sch u lau fsi ch t hervorheben .
In dieser Richtung kann ich init Genugtung feststellen , daß
die Gedanken , die auch der Regierungsvorlage zugrunde
gelegen haben, in der Konmiission noch in einzelnen Punkten
klarer herausgehoben ivorden sind . Es ist die Stellung
der städtischen und ländlichen Gemeindeil zur Ortsschnl-
aufsicht in manchen Punkten noch klarer präzisiert , als das
in der Regierungsvorlage der Fall gewesen ist. Diese
ganze Frage ist ja unter dem Gesichtspunkte zu behandeln,
der für die Negierung bei der Bearbeitung dieses Gesetzes
maßgebend war, daß unsere Volksschule eine Gemeinde¬
anstalt ist und auch bleiben soll , allerdings eine Ge¬
meindeanstalt, bei der der Staat in sehr eingreifender Weise
beteiligt ist, eben eine Gemeindeaitstalt, deren Lasten die Städte
fast ganz und die ländlichen Gemeinden zum wesentlichen
Teil tragen . Das führt von selbst die Konsequenz mit sich,
daß denjenigen , die in dieser Weise mittaten müssen,
auch das Recht zustehen muß , mitzuraten, und daß
insbesondere den Gemeinden das Recht bleiben muß, in
geeigneter Weise die Schulaufsicht auszuüben. Ich will die
einzelnen Fragen dieses Gebietes nicht näher berühren und
nur, tvie auch einer der Herren Abgeordneten das getan
hat, darauf Hinweisen , daß der eine Grundsatz , auf den die
Lehrerschaft so außerordentliches Gewicht gelegt hat, daß
nämlich eine eigentlich ^ technische Schulaufsicht den Ge¬
meinden nicht zustehcn soll , einen Ausdruck iin Gesetze ge¬
funden hat. Dieser Ansdruck ist an der Spitze des be¬
treffenden Paragraphen geblieben, wenn auch ein Passus
ausgcschaltet worden ist , der etwas Peinliches für die Be¬
teiligten haben konnte . Also der Grundsatz , daß eine tech¬
nische Schulaufsicht durch die Gemeinden selbst, durch die
Orlsschulbchörden nicht ausgeübt werden soll , steht int
Gesetz und ist auch von der Kommission festgehalten worden.
Auf Einzelheiten, tvie das weiter ausgebaur ist, auf die
Organe , deren sich die Gemeinden zur Ausübung der technischen
Schulaufsicht bedienen müssen , brauche ich nicht näher ein -
zugehcn . Es tvürde überhaupt, wenn ich alle diese Punkte
erschöpfend behandeln wollte , eine Rede notwendig sein , die
die Geduld dieses Hohen Hauses über alles Maß in An¬
spruch nehmen »vürde .

An die Bestimmungen über die Schulaufsicht schließen
sich im Gesetze die Bestimmungen über den Unterricht
an . Auf diesem Gebiete hat der Religionsuntericht
sine sehr große Rolle in der Debatte gespielt , und ins¬

besondere die eine Bestimmung, die auf Antrag aus
dem Schoße der Kommission in den Gesetzentwurf her
eingebracht worden ist , der sogenannte Dissidentenpara
graph . Diese Bestimmung hat auf allen Seiten des
Hauses Anklang gefunden , man hat sogar von einer
Seite den Wunsch ausgesprochen , man hätte doch noch
etwas iveiter gehen sollen im Sinne des „ Toleranz¬
antrages" , wie er sich allmählich in den verschiedenen
Reichstagssessionen entwickelt hat , und der ja inhaltlich
erheblich das Maß des jetzt vorliegenden Gesetzespara¬
graphen überschreitet. Man kann als übereinstimmende
Meinung dieses Hohen Hauses betrachten, daß dieser
Parapraph im Gesetze bleiben soll. Ich habe in
der Kommission ausgeführt, daß ein Bedürfnis
für eine solche Bestimmung seitens der Regierung
nicht anerkannt werde . Die Verwaltungsgrundsätze,
von denen die Regierung bei der Behandlung
dieser Frage ausgegangen ist , sind im Kommissions¬
berichte enthalten . Sie können daraus entnehmen , daß
die Schulverwaltung auch schon bisher in einer durchaus
liberalen und toleranten Weise verfahren ist, , so daß
ein Grund zur Aufnahme einer solchen Bestimmung
wohl nicht Vorgelegen hat . Allein nachdem nun einmal
diese Bestimmung beantragt und von allen Seiten
befürwortet wurde , kann ich nicht recht verstehen, warum
das Zentrum , obgleich es inhaltlich mit dieser Be¬
stimmung einverstanden zu sein erklärt, doch gegen sie
stimmen will. Denn wenn wir vergleichen , was der „ Tole¬
ranzantrag" in dieser Beziehung enthalten hat , speziell die
letzte Formulierung aus 'der Reichstagsperiode 1905/06,
so finden wir da in § 4 , daß „ zur Teilnahme an einem
Religionsunterricht oder Gottesdienste, welcher der reli¬
giösen Überzeugung der Erziehungsberechtigten nicht
entspricht, ein Kind gegen den ausdrücklichen Willen
der Erziehungsberechtigten nicht angehalten werden kann".
Dieser Antrag trägt die Unterschriften einer Reihe von
Zentrumsmitgliedern, auch solche von hier anwesenden
Herren und darunter auch die Unterschrift des Herrn
Abg . Fehrenbach (Heiterkeit) . Ich verstehe also nicht
recht , warum man einem Antrag, den man nach den
früheren Vorgängen doch für sachlich begründet hält,
deshalb entgegentreten will, weil auf der anderen Seite
eine „ Ausnahmebestimmung" , wie sie genannt wird,
gegen die Kirchen aufrecht erhalten werden soll. Das
ist ein Argument, welches sich meinem Verständnis ent¬
zieht . Allein ich glaube nicht, daß es praktisch an der
Sache etwas ändern wird , wenn bei der Abstimmung
auch die Zentrumsstimmen gegen diese Bestimmung
abgegeben werden.
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In dieser Frage will ich nur noch kurz
die Petition der Israeliten berühren , die soweit
wie der eben von mir verlesene Toleranzantrag gehl-
nämlich dahin , daß die Erziehungsberechtigten das Recht
haben sollen, ihre Kinder einem Unterricht zu entziehen ,
der ihrer Überzeugung nicht entspricht. Das geht w
viel weiter als der Paragraph, der jetzt beantragt ist !
das geht soweit , daß in der Tat ein regulärer Religion-"
unterricht außerordentlich erschwert werden kann , wenn
jedem Vater das Recht zusteht, zu sagen , der Religion-'
unterricht gefällt mir aus dem und jenem Grunde
nicht , der Religionslehrer paßt mir nicht. Das ist eine
Bestimmung, welcher zuzustimmen die Regierung hö^
Bedenken tragen müssen. Allein auch in dieser Ruh"
tung ist ja , wie Sie gehört haben , die Praxis insofern
tolerant , als der Weg , der auf diesem Gebiete wohl der
richtige ist, der des Dispenses , von den christlichen KiiO"
in weitgehendem Maße beschritten wird . Ob Hinsicht
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j der Dispenserteilung von dem Oberrat der Israeliten
i chenso toleranter Weise verfahren wird , will ich

nicht untersuchen . Ich glaube aber, daß kein
vorliegt, heute den Oberrat der Israeliten in

hpskussion zu ziehen , wie das von einzelnen Seiten
sehen ist ; vor allem scheint mir kein Anlaß vor-

n , Maßregeln und Verordnungen des Oberrats
Israeliten anzugreifen, die überhaupt mit der
tte in keinem Zusammenhang stehen . Wir würden

int in die Kultusdebatte zurückgreifen , das sind
je, die kaum mit der Schuldebatte in Zusammen -
; gebracht werden können . Übrigens wird sich, da
Frage von großer Wichtigkeit ist und da einige
regeln, vor allem die Vorführung von Kindern ,
kritisiert worden sind , noch Gelegenheit geben , sich

' diese Sache vom Regierungstisch aus zu verbreiten .

| Las die Frage der Ausbildung der Volks -
jnllchrer anbelangt , so bin ich dem Herrn Bericht-
latter dafür dankbar, daß er auch heute den Gedan -
»M Ausdruck gebracht hat , es könne der Wunsch der
m, wonach nur Jünglinge aus den höheren Schulen

>mit Sekundareife die Lehrerlaufbahn sollen ergrei -
! dürfen , nicht als berechtigt anerkannt werden . In

d Tat würde dadurch herbeigeführt werden, daß eine
der besten Elentente des Lehrerstandes einfach

Maltet würde. Es würde der Zugang aus den
Mulen zum Lehrerberuf einfach unmöglich gemacht

n , denn die Möglichkeit , daß der Volksschüler erst
>8eg durch die höheren Lehranstalten geht, uw dann
if« zu werden , ist nur ausnahmsweise gegeben . Ich

de, daß aller Grund vorliegt , es bei den Bestim¬
men zu belassen, die jetzt bestehen und bezüglich deren
>nn Abänderungsantrag nicht gestellt ist.

weiter die von dem Herrn Berichterstatter und
. Laufe der Beratung berührte Frage der H i l f s-

Förderklas sen anbelangt , so ist das eine
technische Frage , auf die ich nicht näher eingehen

• Ich glaube nur eines hervorheben zu sollen . Die
Massen , die eine interessante und segensreiche Ein¬
ung sind und sich als solche in Mannheim bewährt

haben doch auch unter den Schulmännern Gegner
ndm, sie sind jedenfalls eine Einrichtung , die nicht
dorm einer gesetzgeberischen Bestimmung fixiert

kann ; es ist das ja auch von keiner Seite ange-
toor&en .

eingreifendste und wichtigste Bestimmung , hin-
,

l deren man annehmen mußte , daß sich über sie

^
Eerlebhafteste Streit entspinnen würde , ist die

«e der Einreihung der Lehrer in den
galtstarif . Ich habe schon vorhin in Anknüp-

an die Ausführung des Herrn Abg . Heimburger
t

**< daß jch alle Gründe pro et contra , meinerseits
die Einreihung der Lehrer in den Gehaltstarif ,

^ jjlcht noch einmal aufzählen möchte. Einer der
, . jüchsten ist ja der , den ich an die Spitze meiner
Mrungen gestellt habe , daß die Schule eine Gc-

^anstalt ist und daß die Lehrer zwar in gewissen
^ Mngxa die Eigenschaften der Staatsbeamten ha-

aß six a5er sozusagen halb Staats - halb Gemeinde-
o lind . Ich darf in der Richtung nur auf dasjenige

was die Herren in dem Regierungsentwurf
^"d was in den Verhandlungen im Jahre 1906

l
et 'atuni dargelegt worden ist . Ich freue mich,

> diesem Gebiete eine Verständigung in der Weise
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zustande gekommen ist , daß seitens der Kommission, die
ja an sich in ihrer Mehrheit geneigt war — diese Ge¬
neigtheit ist auch heute wieder zum Ausdruck gekommen
—, die Lehrer in den Gehaltstarif einzureihen, im In¬
teresse des Zustandekommens des Gesetzes nachgegeben
worden ist. Ich kann nur an dieser Stelle wiederholen,
daß ein Gesetz , das diese Einreihung der Lehrer in den
Gehaltstarif enthalten hätte , für die Regierung nicht
etwa aus mangelndem Wohlwollen gegenüber den Leh¬
rern sondern aus einer Reihe von sachlichen Gründen
unannehmbar gewesen wäre.

Zu begrüßen ist die Anregung , die aus der Kommission
heraus erfolgt ist und die sich dann zu einem Gesetzes¬
paragraphen verdichtet hat , nämlich der Zusatz zu
dem 8 39 , der den Lehrern für die Zukunft bei jeder
Änderung des Gehaltstarifs eine entsprechende Aufbesse¬
rung in Aussicht stellt . Bezüglich der für die ältesten
Lehrer von der Kommission beschlossenen Übergangsbe¬
stimmung kann die Regierung zwar gewisse Bedenken
nicht zurückhalten, aber es ist im Interesse der Beteiligten
zu begrüßen, daß nunmehr die ältesten Lehrer mit
mehr als 40 Dienstjahren alsbald bezw . in den nächsten
Jahren , wenn sie das 40. Dienstjahr erreichen , in das
Maximum mit 3200 M . eintreten sollen . Die finanziellen
Folgen sind verhältnismäßig recht unbedeutende und
würden keinen Grund dafür abgeben , daß die Regierung
etwa dem Gedanken entgegenträte . Wenn sich die Regie¬
rung nicht von Anfang an zustimmend dazu erklärt hat ,
so haben sie im wesentlichsten Gründe geleitet, die aus
dem allgemeinen Beamtenrecht entnommen sind ; die
Lehrer wünschen ja immer , wie die Beamten behandelt
zu werden — und das ist nun im vorliegenden Falle eine
Ausnahmebestimmung , die bei unserer letzten Beamten¬
gesetzgebung für die Beamten in keiner Weise zugelassen
worden ist ; sie ist ein Privileg , das den Lehrern von dem
Hohen Hause zugedacht , dessen innere Begründung aller¬
dings darin zu findeit ist, daß in der Tat die Entwick¬
lung der Gehaltsverhältnisse bei,den Lehrern eine recht
langsame gewesen ist, so daß es den ältesten Lehrern wohl
zu gönnen wäre , wenn sie auch einmal nicht nach den all¬
gemeinen Grundsätzen des Beaintengesetzes sondern nach
einer für sie geschaffenen Ausnahmebestimntting etwas
bälder in den Höchstgehalt einrücken.

Als erfreulich kann ich feststellen, daß sowohl in der
Kommission wie auch heute die G e h a l t s s ä tz e , die die
Regierung vorgeschlagen hat , als ausreichende bezeichnet
worden sind . Tie Regierung hat von Anfang an den
Standpunkt eingenontmen, nicht etwa zu uitterbieteu und
sich dann erst hinaufdrängen zu lassen , sondern zu sagen :
Das können wir leisten , das ist niit der Finanzlage des
Staates verträglich, obgleich ntan dahinter vielleicht noch
ein Fragezeichen stellen könnte . Jedenfalls aber sind die
Gehaltssätze als billig und als den Verhältnissen der
Lehrer unter Berücksichtigung aller aus der Eigenart
ihrer Stellung sich ergebenden übrigen Vorteile ange¬
messen zu betrachten .

Ist komme nun zu der Frage der Gemeinde -
beitrüge . In dieser Beziehung hat die Kommis¬
sion in ihrer Majorität , die sich nicht etwa aus der einen
oder anderen Seite des Hauses sondern aus Mitgliedern
der verschiedenen Parteien zusammengesetzt hat , auf die
bestimmte Erklärung der Regierung hin, daß sie mit der
Heranziehung der Gemeinden nicht weiter gehet : könnte,
sich dahin entschieden , daß es bezüglich der Beiträge zu

V



den Hauptlehrergehalten bei der Regierungsvorlage ver¬
bleiben solle . Bezüglich der Unterlehrer hat die Regie¬
rung eingeräumt

''
, daß ihre Forderung , die sich im Resul¬

tat auf etwa 41 000 M . belaufen hätte , zurückgewiesen ,
daß also die Gemeinden mit diesem Betrage nicht belast -
tet werden . Die Regierung hat nicht nachgegeben , weil
sie etwa ihre Forderung für eine unbillige gehalten hätte ,
sondern ausschlaggebend txar die Erwägung , daß diese
Summe für die Unterlehrer bereits im letzten Budget
figuriert , daß damals die Sache auf den Staat über¬
nommen worden ist , und daß es nun von den Gemein¬
den als besonders hart empfunden würde , wenn das , was
bisher allerdings nur in einer Budgetperiode der Staat
gezahlt hat , nunmehr auf sie überwälzt werden sollte .
Immerhin bleibt die Sache für den Staat recht fühlbar ,
wenn man bedenkt , daß an sich die Ansprüche , die der
Gesetzentwurf an die Gemeinden gestellt hat , sehr beschei¬
den sind . Es wird das zwar von einzelnen Vertretern
der Gemeinden bestritten . Es hat sich vor allem der Herr
Abg . Gierich heute mit großer Schärfe gegen die Erhö¬
hung der Gemeindebeiträge gewendet und sogar erklärt ,
aus diesem Grunde , wenn ich ihn recht verstanden habe ,
gegen das ganze Gesetz stimmen zu wollen . Allein ich
kann diesen Standpunkt nicht als berechtigt anerkennen .
Die Regierung hat nichts unbilliges gefordert , im Ge¬
genteil . Ich darf Ihnen vielleicht — ich will Sie nicht
mit vielen Zahlen ermüden — einige Zahlen kurz vor¬
tragen über die Entwicklung , die die Bestreitung des
Aufwandes für die ländlichen Schulen genommen hat .
Der Aufwand für die städtischen Schulen wird ja ganz
von den Städten getragen mit Ausnahme der Ruhe¬
gehalte und einiger anderer nebensächlicher Kosten . Wie
hat sich die Sache bezüglich der Landgemeinden entwickelt ?
Ich will nur der Kuriosität halber aus das Jahr 1868 , das
in anderer Beziehung heute vielfach genannt worden ist ,
zurückgreifcn und auf Verhältnisse , die sich im Vergleich
zu den jetzigen sehr sonderbar ausnchmen , kurz Hin¬
weisen . Damals hat der Staat im ganzen 168 448 M .
für die ländlichen Schulen beigetragen (Zuruf aus dem
Zentrum : Gulden !) . Es sind 98 260 Gulden gleich
168 448 M . Dem steht jetzt im Jahre 1910/11 eine Lei¬
stung des Staates von 4 584 760 M . entgegegen . Das
Jahr , in dem die großen Beiträge des Staates eingesetzt
haben , war 1893 , wo das Gesetz vom Jahre 1892 zum
Vollzug gekommen ist . Damals trat der Sprung ein auf
eine Gesamtsumme des Persönlichen Aufwandes (der Ge¬
halte , es kommen daneben noch einige Posten in Betracht )
von rund 4 Millionen , von denen die Gemeinden etwa
2,25 Millionen getragen höben , denen gegenüber der
Staat damals 1 708 000 M . zu tragen hatte . Wenn ich
das in Prozenten ansdrücke , so hat sich vom Jahre 1893
bis 1910/11 das Verhältnis so verschoben : Im Jahre
1893 hat der Gesamtaufwand des Staates für . die
persönlichen Lasten der ländlichen Volksschule 4 3,2 P r o z .
des Gesamtaufwandes betragen gegen 5 6,8 Pro z . , die
die Gemeinden getragen haben . Jetzt trägt der
Staat 6 2,1 P r o z . und die Gemeinden tragen
3 7,9 P r o z . Die Sache hat sich also gerade in umge¬
kehrter Richtung verschoben , eine Entwicklung , die ja an
sich eine begreifliche und gesunde ist , denn es hat der Na¬
tur der Sache entsprochen , daß der Staat so weit ein -
grcift , sils die ländlichen Schulen ihre Lasten nicht
selbst haben tragen können , aber eine Ent¬
wicklung , die doch sehr zu denken gibt , wenn
man damit die Tatsache zusammen hält ,

daß die Städte ihre gesamten Volksschullasts
zu tragen haben . Auch da will ich Ihnen nur ganz kurz
einige Zahlen vortragen , die sehr bezeichnend sind , lin¬
iere Städte der Städteordnung haben einen Anteil m
der Bevölkerung des ganzen Landes von 29,5 Prozent
gegen 70,5 Prozent der Bevölkerung in den ländlicha
Gemeinden . An Einkommensteuer und Vermögensst «
zahlen aber die städtischen Gemeinden im Vergleich zi
ihrer Bevölkerungszahl mehr als das doppelte . Es tra¬
gen die Städte , und zwar nach der Statistik , die mir voi-
liegt , unter Ausschluß einiger Städte — die Städte Last.
Offenburg und Bruchsal würden eigentlich noch dazn
gehören — 55,38 Prozent der gesamten Einkommenste «
und von der Vermögenssteuer tragen die Städte , auch
ohne jene drei , die eigentlich mitzurechnen wären , 46,1
Prozent . Das sind Zahlen , aus denen sich zur Evidenz
ergibt , daß die Städte mit ihrer allerdings sehr viel
größeren Steuerkraft nicht bloß ihre Schulen zahlen , ton-
dern , wenigstens zum Teil , auch noch die ländlichen Schu¬
len mit erhalten müssen . Wenn bei dieser Sachlage die
Städte bisher Anforderungen an die Regierung nicht
gestellt haben , so ist das ein Zeichen dafür , welch war«
Interesse die Städte den Schulen entgegenbringen , denn
der Gedanke würde an sich gar nicht so fern liegen , daß,
wie es auch in anderen Staaten , z . B . in Württemberg,
der Fall ist , der Staat angegangen würde , nun auch für
die Lehrer in den Städten etwas zu zahlen . Ich ja9c

also , die Städte verfahren in dieser Richtung in eine:

wirklich außerordentlich anerkennenswerten Weise . Aller¬
dings , der Bogen darf nicht überspannt werden , es darf
den Städten nicht zugemutet werden , fast alles zu tragen
und den Landgemeinden noch einen großen Teil ihrer
Lasten abzunehmen (Abg . Venedey : Sehr richtig !) .

Ich glaube , wenn dieser Gesichtspunkt angeweM
wird , muß man doch zu dem Ergebnis kommen , daß am
die ländlichen Gemeinden nach Kräften beisteuern müsse».

Ich will nicht auf Zahlen im einzelnen eingehen , sonderu
nur eines hervorheben . Auch diesmal haben wir
Landgemeinden nur in dem Maße beigezogen , wie
durch einen Kompromiß der Stände mit der Regierune
im Jahre 1906 erfolgt ist . Wir haben genau dieM

Maßstab angewendet , während wir damals sehr viel mest>

nach unserer Ansicht mit Recht , verlangt hatten . ^
Folge ist nun die , wenn Sie einen Blick auf Seite 38 der

Kommissionsberichtes Wersen , daß sich der Mehraufwa »

für die Staatskasse auf annähernd eine Million , nämn
989 395 M . beläuft , der Mehraufwand der Gemein^ '

aber nur auf 214180 M . Durch das von mehreren Zei¬
ten erwähnte Korrektiv , das übrigens schon seit Jahre»

in unserer Gesetzgebung enthalten ist und nicht , wie
Herr Abg . Kolb glaubte , erst jetzt in das Gesetz gekom«

^
ist , durch das Korrektiv der Abwälzung der Lasten
den Staat , sobald die Umlagen eine gewisse Höhe uM

steigen , ist jede Gefahr genommen , daß irgend eme Ge -

meinde übermäßig belastet werden könnte . Es u>er^
auch diesmal von den Lasten , die die Gemeinden an m
nach dem Regierungsvorschlag treffen würden , mehr ^
ein Tritteil glatt aus den Staat abgewälzt . Ich verü
bei dieser Sachlage den Standpunkt nicht , den der
Abg . Gierich heute eingenommen hat . Ich glaube .
ländlichen Genieinden hätten allen Grund , auch $ ***

seits , wie es auch seitens des Herrn Abg . Leiser heute zu
Ausdruck gekommen ist , wenn auch gewiß schweres
denken vorliegcn , sich opferwillig zu zeigen und die
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Den.

Ich glaube , bannt im wesentlichen die Haupt-
Mktc des Gesetzentwurfs erörtert zu haben , und
» itbc mich nunmehr zu der Frage , die durch den
Kirn Vertreter des Zentrums in die Debatte geworfen
wrdm ist , und die dazu führen soll, daß seitens des
Mrums nunmehr der ganze Gesetzentwurf abgelehnt
Wd. Der Herr Abg . Kolb hat zu dieser Frage er-
Krt, daß er der Regierung ein sehr geringes Zutrauen
«tgegenbringe. Er hat die Regierung angegriffen ,
« il sie die im Kommissionsberichte niedergelegte Er-
llärung abgegeben hat , die ihn , den Herrn Abg . Kolb,
nicht befriedigt habe. Ich kann dem Herrn Abg . Kolb
«r erwidern , daß, wenn ich eine solche Erklärung
^gegeben habe , ich mich lediglich auf den Stand -
Mkt gestellt habe , den ein Mann , an dessen
Wer staatlicher Gesinnung nicht gezweifelt werden
lmn, ein Mann , der die Rechte des Staates aufs
Werste gewahrt hat , den S t a a t s m i n i st e r
Jolly vor 42 Jahren schon eingenommen hat.
Es hat sich also nicht darum gehandelt, irgendwie die
Rechte des Staates preiszugeben , sondern ich habe
lediglich die Erklärung abgegeben, daß, wenn überhaupt
ein übereinstimmender Wille der beiden Häuser des
Landtags zu Stande komme , die Regierung dem nicht
enigegentreten , sondern sich darauf einlassen werde, die
Verantwortung zu übernehmen für die Entscheidung über
die Staatsgenehmigung zu Schulen , die von kirchlichen
Korporationen und Stiftungen errichtet werden.

ist heute der Kern der Frage etwas verschoben
worden, es ist so dargestellt worden, als ob entweder
die Bestimmung des Gesetzes, deren Aufrechterhaltung

beantragt haben, oder eine vollständige Freigebung
Lehr- und Erziehungsanstalten an die Kirchen ein¬

ten soll. Davon ist keine Rede , das hat die Regierung
Ach nicht konzediert . Der erste Antrag des Zen -
irums ist von der Regierung wie von den Parteien
^ Linken abgelehnt worden. Es handelt sich nur
Arum, ob es notwendig ist, die Bestimmung beizubehalten ,

nur durch ein Gesetz die Errichtung solcher Schulen
Mehmigt werden kann, oder ob es nicht möglich ist,
dch auf den Boden zu stellen , der der Gesetzesvorlage

1807 entspricht und auch in anderen Staaten
Achtens ist, daß nämlich zur Errichtung solcher Schulen
lAlglich Staatsgenehmigung erforderlich ist . Ich
Äaube , wenn die Sache so geregelt würde, würde eine
^llahr nicht entstehen ; ich möchte glauben , daß die Ge-

auf diesem Gebiete von allen Seiten übertrieben
Mden.

' Denn was wir sowohl von Seiten des Herrn
Fehrenbach wie von seinen Gegnern heute gehört

führt zu dem Ergebnisse, daß die Frage wenig-
jetzt irgend eine praktische Konsequenz — voraus-

daß die Fassung des Eventualantrages
genommen würde — nicht hätte . Im übrigen hat
? Sache nur dazu geführt , daß eine sehr lebhafte
^ «nandersetzung erfolgt ist , in die mich weiter ein-
^ ischen ich keine Veranlassung habe, nachdem ich im

.gütlichen festgestellt habe, auf welchem Standpunkt
J Regierung steht . Ich kann nur nochmals auf die
^ ltstehungsgeschichte des Gesetzes vom Jahre 1868 ver-

die ich in der Kommission dargelegt habe und
** auch heute vom Herrn Abg . Fehrenbach im wesent-

richtig dargelegt worden ist . Der damalige Stand -
^ ukt der Regierung ist der, auf den die Regierung

sich eventuell zurückzuziehen bereit war , aber bereit war,
ohne staatliche Rechte irgendwie preiszugeben.

Man spricht immer von einem Ausnahmegesetz ,
einem Wort , das im politischen Leben vielfach zu einem
Schlagwort geworden ist . Was ist denn ein Ausnahme¬
gesetz ? Die Gesetze werden für die verschiedensten recht¬
lichen, politischen und wirtschaftlichen Verhältniffe gemacht
und müssen dem Leben angepaßt werden . Und — ich wende
inich hier an den Herrn Abg . Fehrenbach — man kann
doch ein Gesetz nicht deswegen ein «Ausnahmegesetz "
nennen , weil der Staat die Kirche nicht einfach Privaten
und Vereinen gleichstellt ! Das sind Dinge, die sich nicht
vergleichen lassen, vor allem wenn man bedenkt, daß die
katholische Kirche für sich in Anspruch nimmt, eine Macht
zu sein, die dem Staat mindestens koordiniert ist. Mt
diesem Begriffe „Ausnahmegesetz" läßt sich also nicht operieren.
Für besondere Verhältnisse sind besondere Gesetze notwendig.
Ich glaubeaber, daß eine Bestimmung , wie sie der Eventual¬
antrag des Zentrums enthält, eine Verschiebung des
jetzigen Zustandes nicht zur Folge haben würde. Denn auch
dann würde festgehalten werden, daß die Regierung die
Genehmigung und zwar ohne Angaben von Gründen einfach
verweigern kann . Ich will mich nicht einlaffen auf die
Erörterung der Privilegien der Kirchen, die ja dem Aus¬
nahmegesetz gegen die Kirchen entgegengehalten worden
sind als ein Ausnahmegesetz für die Kirchen. Wir kom¬
men da in eine unabsehbare Debatte, die ohne irgend
welchen praktischen Erfolg sein wird . Für mich hat eS
sich nur darum gehandelt , den Standpunkt der Regierung
darzulegen , der dahin geht, daß die Regierung bei der
außerordentlichen Bedeutung der Kirchen nicht anerkennen
kann , daß es ein Ausnahmegesetz gegen die Kirchen ist,
wenn sie bei Gründung von Lehr - und Erziehungsanstalten
anders behandelt werden ivie Private oder einfache Vereine.
Aber die Regierung gibt zu , und das ist es , was ich in
der Kommission eingeräumt habe , daß die Form des
jetzigen Gesetzes in den Augen der von ihm Getroffenen
etwas Belastendes , etwas Verletzendes, etwas an den point
d’honneur Greifendes haben kann, weil die jetzige For-
mulierung gewissermaßen nur einem verklausulierten gesetz¬
lichen Verbot gleichkommt. Die Regierung hat aber, nach¬
dem die Mehrheit des Hohen Hauses , wie vorauszusehen
ist , die Vorlage annehmen wird , wie sie vorliegt, keinen
Anlaß, ihrerseits weitere Ausführungen zu machen.

Nur eines noch . Ich verstehe nicht, wie das Zentrum
diese Frage benützen null, um den ganzen Gesetzentwurf
abzulehnen . Es könnte ja diese eine Bestimmung ablehnen,
und es ließe sich dadurch ein , wie ich zugeben will, begreif¬
licher Protest des Zentrums gegen diese Bestimmung ab¬
geben. Aber ein Gesetz, das in allen wesentlichen Punkten
die volle Zustimmung des Zentrums, vor allem des Herrn
Abg . Fehrenbach gefunden hat, wegen jener einzelnen Be -
stiinmung überhaupt abzulehnen , das ist etwas, was sich
meinem Verständnis entzieht. Allein , das ist eine Sache
der Partei, in die die Regierung nicht hineinzureden hat.
Ich kann nur mein Bedauern aussprechen , daß die Hoff¬
nung, es werde ein so wichtiges Gesetz durch ein einmütiges
Zusammenwirken aller Parteien zustande kommen, durch
die Haltung des Zentrums in diesem einen Punkte illusorisch
geworden ist . Trotzdem muß man die Tatsache begrüßen,
daß das Gesetz, das, wie von allen Seiten, auch Vonseiten des
Zentrums, anerkannt wird , sehr wesentliche Fortschritte ent¬
hält, zweifellos zustande kommen wird , und ich möchte nur
auch meinerseits die Hoffnung aussprechen, daß dieses Gesetz
nun eine gewisse Beruhigung in Lehrerkreisen herbeiführen
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werde . MeineHoffnung in dieser Richtung ist keine sehr große ,aber sie wird doch von allen Seiten , des Hanfes, wie ich
mit großer Befriedigung konstatiert habe , geteilt . Und ich
möchte die Mahnung und die Bitte an die Lehrer aus¬
sprechen , nachdem nunmehr so hohe Opfer gebracht werden ,
nachdem ein Gesetz zu Stande kommt, daß gerade auch
in Bezug auf die finanzielle Stellung der Lehrer die Zu¬
stimmung des ganzen Hauses findet , die Lehrer sich nun¬
mehr zufrieden geben und die Vorteile des Gesetzes ge¬
nießen mögen , ohne sich selbst die Freude durch eine fort¬
währende Agitation und Kritik zu verderben .

Abg . Wiedemann (Zentr.) : Der vorliegende Gesetz¬
entwurf mit den in der Kommission erhaltenen Ände¬
rungen ist gewiß ein ganz erfreulicher Fortschritt für die
Schule, für die Lehrer und für die Gemeinden . Zu be¬
dauern ist nur , daß meine Freunde wegen des bereits be¬
sprochenen § 114 nicht in der Lage sind, diesem , ich muß
sagen , im wahren Sinne des Wortes fortschrittlichen Gesetze
ihre Zustimmung zu geben . Viele von den Wünschen, die
hier in diesem Hohen Hause im Laufe der letzten Jahre
in bezug auf ein neues Schulgesetz vvrgetragen worden
sind, und auch viele von den Wünschen, die von (Seiten
der Lehrerorganisationen geäußert worden sind, haben in
dem vorliegenden Gesetzentwurf eine Erledigung gefunden .
Ich will mich auf die einzelnen neuen Bestimmungen nicht
näher einlassen, nachdem ja ein ausführlicher , klarer Druck¬
bericht vor uns liegt, und nachdenr die Herren Abgg .
König und Fehrenbach in so ausführlicher Weise die neue
Faffung besprochen haben .

Was den Schuljahrbeginn betrifft , kann ich mich
mit der Fassung des Gesetzes vollständig einverstanden er¬
klären . Es wurde zu dieser Frage eingewendet , es sei
viel besser , wenn das Schuljahr im Spütjahr gleichzeitig
mit den Mittelschulen schließt bezw. beginnt. Sicher ist ,
daß die bestehende Bestimmung nianche Komplikationen in
der Volksschule mit sich brachte , namentlich in den großen
Städten . Ich glaube aber , bester wäre es , wenn die
Mittelschule mit der Volksschule ebenfalls im Frühjahr
schließen ivürde , wie das auch in Norddeutschland der Fall
ist. Übrigens sehe ich in der neuen Fassung kein so großes
Ünglück, und ich glaube, es wird den Schulbetrieb nicht
besonders benachteiligen , wenn der Schuljahrbcginn der
Volksschulen und Mittelschulen auf verschiedene Termine
festgesetzt ist.

Im übrigen ist es von Vorteil, wenn die künftigen
Mittelschüler wenigstens 3 1/2 Jahre die Volksschule besuchen .
Wenn das Schuljahr im Spätjahr beginnen würde , so
würden die Kinder schon mit 3 Jahren Volksschule der Mittel¬
schule zugeführt werden , und das wäre sehr zu bedauern .
Überhaupt habe ich schon die Erfahrung geinacht, daß
manche Eltern es gar nicht erwarten können, bis ihr junger
Sohn in die Mittelschule eintreten kann . Ich glaube, es
wäre viel besser , wenn nran die Kinder 4 y, Jahre in der
Volksschule lassen würde .

Was die Schulpflicht betrifft , so kann ich nur sagen ,
daß es erfreulich ist , daß die Kinder beim Eintritt in
die Schule jetzt im allgemeinen das 6 . Lebensjahr hinter
sich haben . Früher hatte immer noch ein Fünftel der
Kinder d âs 6 . Lebensjahr nicht erreicht , und das war
jedenfalls vom hygienischen und pädagogischen Stand¬
punkte aus nicht zu begrüßen . Die Erfahrung zeigt,daß die Kinder unter 6 Jahren noch nicht so weit
körperlich und geistig entwickelt sind , um einem längeren

Unterricht fruchtbringend anzuwohnen . Ein zu weites
Hinausschieben des Schuleintritts würde aber auch
andererseits eine große Belastung des Elternhauses be>
deuten und würde auch normalen Kindern für ihre
Zukunft von Nachteil sein.

Ebenfalls ist zu begrüßen , daß die Mädchen
von nun an die Volksschule volle 8 Jahre besuchen
sollen . Es war ja auch bisher schon möglich , alle
Mädchen 8 Jahre in der Schule zu behalten, aber die
Bestimmung hat gelautet , daß auf Verlangen der Eltern
die Mädchen, die im zweiten Halbjahr geboren waren,
zu entlassen sind . Von dieser Begünstigung ist meistens
Gebrauch gemacht worden . Man sollte glauben , daß
die Eltern ihre Kinder gern länger in die Schule
schickten , das trifft aber nicht zu . Ich habe schon in
der Kommission auf eine Statistik vom Jahre IW
hingewiesen, welche beweist, daß nicht bloß auf dem
Lande , sondern auch in den größeren Städten die
Mädchen möglichst frühzeitig aus der Volksschule heraus¬
genommen werden. So sind z . B . in Karlsruhe im
Jahre 1905 249 Mädchen mit nur 7 Jahren entlassen
worden und nur 54 ( 17 Proz .) von sämtlichen Mädchen
besuchten freiwillig die 8 . Klasse ; in Mannheim wurden
599 Mädchen mit nur 7 Jahren entlassen, und nur 12
( 1,9 Proz .) besuchten freiwillig die 8 . Klasse . Sie sehen
also daraus , daß nur in ganz wenigen Fällen die
Mädchen freiwillig das 8 . Schuljahr besuchten. Tie
Bestimmung , daß die Mädchen 8 Jahre die Schule
besuchen haben , wird natürlich zur Folge
haben , daß sich ' die Schülerzahl namentlich
in den großen Städten auf einmal vermehren
wird . So werden z . B . in Mannheim 6—700 Mäd¬
chen , vielleicht auch noch mehr, weiter in der 8 . Klasse
sein , und das wird zur Folge haben , daß auch die
Anzahl der Lehrerstellen vermehrt werden muß. Ta¬
gleicht sich ja allerdings für das nächste Jahr teilweise
wieder dadurch aus , daß der Beginn der Schulpflicht
auf den 1 . Mai zurückgelegt wird und daß dem¬
zufolge die Zahl der Anfänger im ersten Schuljahre 7-
aber nur für Osten 1911 — um etwa 1/5 niederer sein
wird als nach der bisherigen Bestimmung . Zu be¬
grüßen ist diese Neuerung immerhin auch aus dem
Grund , weil da , wo keine Abschlußklassen vorhanden
waren , die Mädchen keine abgeschlossene Bildung tt-
hielten . Weiterhin ist zu beachten , daß, wenn ein
ein Mädchen wegen Kränklichkeit um ein Jahr zurück-
gestellt war , der Fall Vorkommen konnte, daß es
schon mit 0 Jahren von der Schule entlassen wurde.

Das Institut der Schulärzte wurde auch sch»"
erwähnt , ich begrüße es ebenfalls und wünsche nM,
daß die Dienstweisung für die Schulärzte nicht schab'
lonenhaft gestaltet wird , und daß die verschie¬
denen Interessen gewahrt werden, die Interessen
der Großstadt , der kleinen Stadt und des Landes,
denn eines schickt sich nicht für alle . Gewiß lasten
sich allgemeine Richtlinien für die Dienstweisung ^
Schulärzte festlegcn . Wünschenswert wird auch
daß die Lehrer künftig ein gewisses Maß von HW*-
nischer Vorbildung im Seminar erhalten , denn sie Me"
in der Lage sein , den Schularzt auf dieses oder jene
Vorkommnis hinzuweisen. Für diejenigen Kind^ -
welche als schulfähig und gesund gelten, welche abe
eine besondere Pflege und Berücksichtigung erfahren
sollen , aber auch eines besonderen Sitzplatzes bedürfen
wegen eines Hör- oder Gesichtsfehlers, sollte man eine
sogenannten Überwachungsschein ausstellen, der dan
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» »Klassenlehrer aufbewahrt und von Klasse zu Klasse
Mrgegeben würde. In Preußen hat man das Jn -
M der Schulärzte schon länger und dort werden
W überwachungsscheine geführt . Ich möchte das zur
Mhmrrng empfehlen.

kine soziale Einrichtung im wahrsten Sinne des
| !rie£ sind die Hilfsklassen , die in größeren Schul¬
litern zu errichten sind . Vom Herrn Berichterstatter

D» de schon darauf hingewiesen, daß man dabei mit
1 Proz . sämtlicher Schüler zu rechnen habe. Ich

1«$ das auch von meiner Heimat in Bruchsal, wo wir
2100 Schulkinder haben, von denen etwa 25—30,

[E kann man sagen stark 1 Proz., die Hilfsschule be-
Jch möchte wünschen , daß man die Versetzung

: Schüler in die Hilfsschule nur dann vornimmt , wenn
^Wlben wenigstens 1 Jahr die Volksschule besucht haben,

fer hat auch der Schularzt ein weites Feld zur Ent -
*

ng seiner Tätigkeit . Für die Lehrpläne , für
Wneinteilungen und für die Lehrziele dieser Hilfs -
Dlen sollte man nicht vom grünen Tisch aus all -
» eine Vorschriften erlassen , sondern diese Angelegenheit
i» lokalen , technischen Schulaufsichtsbehörde überlassen ;
^ die Verhältnisse werden jedenfalls in jeder Stadt

in jeder Gemeinde verschieden sein . Die Kinder ,
Ähe diese Hilfsschulen besuchen , sind geistig schwächer
^klnlagt und sie werden auch beim Unterricht geistig
^ rascher ermüden als normale Kinder . Für sie

also auf eine kürzere Unterrichtszeit hinzuwirken
^ daraus zu sehen sein , daß sie möglichst viel ins
De hinauskommen und viel Bewegung haben . Er -
eolich ist, daß der Widerstand der Eltern , der früher

die Hilfsschule zutage getreten ist , seit einiger
M gewichen ist . Auch die Lehrer , die an die Hilfs -
Men gewiesen werden , müssen besonders veranlagt
^ besonders vorgebildet werden. Zu begrüßen ist es,
***! die Städte sich herbeilassen, diesen Lehrern auch
$ eine besondere Begünstigung zuteil werden zu

i
jtä System der Förderklassen , das heute auch
Ant wurde , läßt sich allgemein nur in ganz großen
^ dten einrichten .

Titel II betrifft die Organisation der Schul -

^ rden . ffber dieses Thema hat sich auch der Herr
7% Fehrenbach ausführlich ausgesprochen. Hier
^ toas vom Standpunkt des Lehrers als recht erfreu-
^ ^krzeichnet werden kann, eine strenge Unterscheidung

Schulaufsicht und Schulpflege, also zwischen
ĵ ichtsbetrieb und zwischen Schulbetrieb in die Er -

25 te fachmännische Schulaufsicht ist
Angarantiert , und zwar von der kleinsten Schule
^ hinauf zum größten Schulkörper in der Großstadt .
^ schule bleibt aber trotzdem eine Gemeindeanstalt :
- ty seiht wünschenswert, und das Interesse der Ge-
z- E>^ soll auch künftighin recht lebhaft erhalten bleiben,
glaube — da bin ich mit dem Herrn Kollegen
^

^ ganz einverstanden — , ein gutes Einvernehmen
ifcii ■ Schule und Gemeinde, zwischen Schule

Kirche, ein gutes Einvernehmen zwischen
»fljy und Geistlichen und Bürgermeister wird
52 t ! seine guten Früchte tragen und wird
fcjmlls auch der Jugend und den Erwach-

der Gemeinde ein leuchtendes Beispiel ab-
' ' toenn da und dort einmal Grenzstreitigkeiten

10 sollten die betreffenden Faktoren als ver-
Elemente bestrebt sein , auf eine gemeinsame

Linie wieder zusammenzukommen. Nach der jetzt ge¬
planten Organisation der Schulbehörden glaube auch
ich, daß die Schulaufsicht künftighin eine viel straffere
sein wird als bisher , und ich hoffe, daß der Unterrichts -
betrieb viel einheitlicher und zielbewußter gestaltet
werden kann. Ich bin überzeugt, daß sich die Lehrer¬
schaft des Vertrauens , das man in sie setzt , auch voll
würdig zeigen wird,

Das Institut der Oberlehrer soll weiter ausgebaut
werden, die Pflichten und Rechte der Oberlehrer , der
„ ersten Lehrer," sollen erweitert werden. Daß der nach
§ 17 a der Regierungsvorlage geplante „ Nachbarober¬
lehrer " gefallen ist , das kann ich recht sehr begrüßen .
Der Herr Kollege Fehrenbach hat ja darauf hingewiesen,
daß hier Streitigkeiten zu erwarten wären . Wir haben
doch erst kürzlich gelesen , daß zwei Gemeinden im Hinterland
sich wegen des Sitzes des gewerblichen Fortbildungsschul¬
lehrers herumstritten . Ich glaube, solche Streitigkeiten
wären auch entstanden, wenn man diesen sog. „ Nachbar¬
oberlehrer" geschaffen hätte.

Recht zu begrüßen ist die Neuerung , daß an Volks¬
schulen mit mehr als 10 Lehrern ein eigener Schul¬
leiter (Rektor) angestellt wird, und daß die Bezüge
desselben nach den Gehaltssätzen von G 1 geregelt
werden. Es sind jedenfalls nicht sehr viele Gemeinden ,
die einen eigenen Schulleiter bekommen . Ich sage,
so gut wie jede Mittelschule, und sei sie auch noch so
klein , einen eigenen Schulleiter, einen eigenen Direktor
hat , so gut kann man auch einer solchen Volksschule
mit mehr als 10 Lehrern — das sind immerhin durch¬
schnittlich über 700 Schulkinder — einen eigenen Schul¬
leiter zuweisen . Ich hatte vor einiger Zeit Gelegenheit,
mit einem Bürgermeister einer Landgemeinde zu
sprechen , die jetzt einen Schulleiter bekommen würde .
Er sagte mir , er begrüße diese Einrichtung , denn er
habe absolut keine Zeit mehr, sich mit dem Schulbetrieb
überhaupt zu befassen , da seine Verwaltungsgeschäfte
auf dem Rathaus ihn voll in Anspruch nehmen . Wir
sehen also , daß sogar Bürgermeister von großen Land¬
gemeinden diese Einrichtung begrüßen. Recht zweck¬
mäßig ist es, daß diese Schulleiter noch in der Schule
selbst Unterricht erteilen. Sie werden jedenfalls mit
der Schulleitung allein nicht vollauf beschäftigt sein ,
es ist also ganz vernünftig , wenn die betreffenden
Schulleiter auch in den Klassen der Volksschule noch
Unterricht geben , natürlich mit einem geringeren
Stundendeputat ; dann bekommt der betreffende Beamte
auch eine Einsicht in den inneren Schulbetrieb , er hat
dann Gelegenheit, gewisse Mißstände an der Quelle zu
studieren, und kann sie dann auch viel leichter beseitigen.
Ich möchte hierbei dem Wunsche Ausdruck geben,
daß bei Besetzung dieser Schulleiterstellen vor
allem an tüchtige , erprobte Hauptlehrer gedacht wird .

Was nun die Organisation der mittleren Schulauf¬
sichtsbehörden , der Kr e i s s ch u I ä m t e r , betrifft , so
begrüße ich diese Einrichtung , insbesondere auch, daß der
Name Kreisschulvisitatur wegfällt, daß man einfach kurz¬
weg sagt Kreisschulamt; das ist jedenfalls ein gutes
deutsches Wort . Es sind gegen diesen Vorschlag der Regie¬
rung verschiedentlich Bedenken geäußert worden, ins¬
besondere gegen die „ zweiten Beamten"

. Ich mutz sagen,
anfänglich sind auch bei mir Bedenken aufgestiegen ; aber
nach den genauen Erklärungen der Regierung in der
Kommission sind meine Bedenken gewichen , und ich
stimme diesem System der zweiten Beamten recht gerne

1
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zu . Dabei soll nichr ausgeschlossen sein , daß , wenn es
nötig wird , eine Vermehrung der Kreisschulämter bezw .
eine Verkleinerung der Dienstbezirke eintritt . Der
Herr Kollege Kolb hat ja auch selbst zugegeben , daß
cs schultechnisch gar nicht durchzuführen wäre , daß
man in eine Großstadt wie z. B . Mannheim drei
Kreisschulräte setzt. Diese drei Kreisschulräte würden
dann die eine Mannheimer Volksschule beaufsichtigen .
Ich glaube , da wären viel mehr Differenzpunkte
geboten als bei dem System der zweiten Beamten .
Herr Kollege Kolb hat zwar weiterhin gemeint ,
man sollte den Stadtschulräten , also den Vor¬
stehern der großstädtischen Schulkörpcr , volle Kreisschul¬
ratsrechte gewähren . Für diese Änderung könnte ich mich
nicht entschließen : denn dann hätten wir gewissermaßen
Schulrepubliken . Ich spreche auch hier die Hoffnung
aus , daß bei Besetzung dieser zweiten Beamtenstellen bei
den Kreisschulämtern auch an tüchtige Volksschullehrer
gedacht wird . Den Wunsch des Lehrervereins , daß man
bei der Schulleitung die Rcallehrer ausschließe , kann ich
nicht unterstützen . Unter den Reallehrern sind viele Leute ,
die aus dem Volksschullehrerstande hervorgegangen sind
und die jedenfalls in der Lage sind , einen Schulkörper zu
leiten . Herr Kollege Heimburger hat sich auch in ähn¬
licher Weise ausgesprochen . Aber inimerhin möchte ich
wünschen , daß man den Volksschullehrern den Weg zu
den Schulaufsichtsstellen nicht versperrt . Bei dieser Ge¬
legenheit möchte ich noch einen Wunsch aussprechen : Ich
bitte die Großh . Regierung , darauf Acht zu haben , daß
bei Schulhausbauten künftig auch ein Lehrerzimnier
bzw . Konferenzzimmer und je nach der Größe des Schul¬
körpers auch ein Zimmer für den Schulleiter vorgesehen
wird .

über die Vorbildung der Lehrer habe ich
mich schon bei der Schuldebatte geäußert . Ich möchte
nur noch einmal den Wunsch wiederholen , daß die Vor¬
schriften über die Dienstprüfung einer baldigen Ände¬
rung unterzogen werden . Ich möchte aber dann nicht so
verstanden sein , daß man die Dienstprüfung leichter ge¬
stalten möge . Ich möchte nur wünschen , daß man die
Hauptbetonung auf die erste Silbe des Wortes legen
möge . Auch den Wunsch kann , ich nicht unterstützen , daß
man dem ländlichen Element den Zugang zum Lehrer¬
beruf dadurch verschließt , daß man sieben Klassen Mittel¬
schule für den Eintritt in das Seminar verlangt .

In § 39 sind die Gehaltssätze der Lehrer festge¬
legt . Die Höchstsätze der Hauptlehrer sind gegen bisher
um 400 M . hinaufgesetzt . Diese Erhöhung hat zur Folge ,
daß künftighin bei der Zuruhesetzung die Lehrer und auch
die Witwen und Waisen höhere Gehalte beziehen .

Bei § 39 spielte wieder eine große Rolle die Frage , ob
die Lehrer in den Gehaltstarif eingereiht
werden sollen oder nicht . Ich habe mich seinerzeit in der
Kommission gegen die Einreihung ausgesprochen . Der
Herr Korrespondent für die Presse der Linken war da¬
mals so freundlich , dies in alle Welt hinaus zu verkünden .
Ich bin ihm darob nicht böse . Es hieß zwar in den
Zeitungen : „Der einzige Lehrer , der im badischen Land¬
tag fitzt, hat sich gegen die Einreihung der Lehrer in den
Gehaltstarif ausgesprochen "

, ich glaube aber , es wird
nicht schwierig sein , unter den 73 Abgeordneten diesen
einzigen Lehrer herauszudeuten . Ich nehme deshalb
Veranlassung , meine Stellung hier öffentlich darzutun :

Von der Großh . Regierung wird die Einreihwrg
Lehrer in den Gehaltstarif zunächst unter der SBegi
abgelchnt , daß die Schule Gemeindeanstalt bleibe»
Ich glaube in den Schulzeitungen schon einmal g,
zu haben , daß man die Schule allmählich zur ri
Staatsschule umbilden solle . Es ist wohl noch nicht log
her , da stand in Nr . 18 der „ Badischen Schulzeitiq '

,
die ja die Lehrerforderungen um eine Nuance ruhf
vertritt als die „Neue Badische Schulzeitung "

, eineNch
in der es über die Einreihung in den Gehaltstarif hjch
daß die offizielle Übernahme der Lehrer in die Beaifa
schaft gewissermaßen die Grundlage bilden würde ,
den Schulbetrieb aus seinem geschichtlichen Komproi
zustande eines ungesunden geteilten Daseins aUgm^
ganz in die Kompetenz des Staates herüberzurücken. 5aj
Gemeinden würden damit die Lasten und Pflichten aW
nommen , die Schule würde in ihrer Form befestigt äkj
vor allem auch den indirekten Einflüssen entzogen ,
durch das Pfarrhaus in der Gemeinde fortgesetzt nuf »
ausgeübt werden . Wenn wir die Hauptforderungen oiö
diesen Sätzen herausschälen , so sind es drei : 1 . Gin»
hung der Lehrer in den Gehaltstarif , 2 . Verstaatlichet
der Schule und 3 . Trennung von Staat und Kirche, et
glaube , die Mehrheit dieses Hohen Hauses und auch
Mehrheit des ganzen badischen Volkes steht nicht auf
Standpunkte , daß unsere Volksschule eine reine Äa ^
schule , noch viel weniger , wie es der Abg . Kolb berloitff-
eine Staatszwangsschule werden soll .
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Die Gehaltsverhältnisse der Lehrer lassen sich '

darauf hat auch die Großh . Regierung schon wiederb «

hiugewiesen — gerade so gut im Schulgesetz regeln s
ini Beamtengesetze . Beides sind Gesetze , die durch w

Ständeversammlung und die Zustimmung der Regie
rung zustande kommen müssen . Wenn eine Einreihig
der Lehrer in den Gehaltstarif vorgenommen würde, I«

glaube ich, wäre cs nicht möglich ohne Schaffung
schiedener Gehaltsklassen , eventuell auch sogenannL
Spitzenklassen . Nun hören wir in jeder Sitzung ®

Petitionskommission , wie sich die Beamten gegen ^
Gehaltsklassen und insbesondere gegen die SpitzenklaD
aussprechen , und ich glaube , cs gibt sehr viele Beark
im badischen Lande , die es begrüßen würden ,
nicht im Gehaltstarife mit diesen Gehaltsklassen $

Spitzenklassen ständen .

v2>Qt nrcyr euwernanoen rannte ich micy nra .
schlage erklären , den einmal die „Neue Badische
zeitung "

, ich glaube , vor zwei Jahren , gemacht Hai ^
dahin ging , daß zunächst eine Trennung der Stadstes
und der Landlehrer vorgenommen werden solle, und ■
dann jede Kategorie noch in zwei weitere Klassen ^
geteilt werden soll , in eine Gehaltsklasse I,
klasse II und in eine Spitzenklasse , so daß die Lehrer
sächlich in 6 verschiedenen Klassen untergebracht wer

müßten . Ich glaube , es wäre gar nicht zu begE
wenn die Lehrer getrennt würden nach StadM
und Landlehrern .

Ich fürchte ferner , daß die Städteordnungsstädi «
^

freiwilligen Beiträgen zurückhalten würden , wenn
Lehrer in den Gehaltstarif eingereiht , also zu r

Staatsbeamten ernannt würden .

Eine gewaltsame Hineinpressung der Lehrer if- &

Gehaltstarif hätte vielleicht auch zur Folge , daß
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Mr mehr nach § 42 des Schulgesetzes , Anspruch auf
jch Wohnung erheben könnte und daß , wenn einem
Urer der Genuß der freien Wohnung nicht gewährt
» iw kann, derselbe Anspruch auf den ortsüblichen
Kichreis hätte . Zweifellos würde die Einreihung der
Ä«r auch die Versetzbarkeit derselben im Gefolge
Mi , und das würde von vielen Lehrern gewiß recht
« sgenehm empfunden .

Hach § 4 der Gehaltsordnung erhalten die weiblichen
Ixmten nur drei Vierteile der für die männlichen Be -
Mu vorgesehenen Sätze an Gehalt , Zulage und

Mngsgeld . Bei einer Einreihung der Lehrer in
^ Kehaltstarif würden die Hauptlehrerinnen darnach

; schlecht wegkommen , sie würden dann nur drei
sl des Anfangsgehaltes , drei Viertel ches Höchst¬
es und drei Viertel der jeweiligen Zulage be-

en , ebenso nur drei Viertel des Wohnungsgeldes .
Lehrerinnen würden sich also bedeutend verschlechtern

O ko glaube ich , auch im Interesse der Lehrerinnen
$ ti geboten , die Einreihung nicht vorzunehmen .

ftacfj dem Gange der Verhandlungen in der Kom -
war es aber auch eigentlich fast zwecklos, die

kmechung der Lehrer in den Gehaltstarif vorzuschlagen .
5» der Schulkommission ging doch die Verhandlung in
ichrnder Weise vor sich : Zunächst hat man die Ge »
*Wtze, wie sie von der Regierung vorgeschlagen sind ,
^ .ausreichend« angenommen , und erst nachher wurde

den Parteien der Linken die Forderung der Ein -
der Lehrer in den Gehaltstarif erhoben . Wenn
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_? f linksstehenden Parteien in dem Zusatz zum
! Zg — dxm Automatenparagraphen , wie man ihn
lAnnt hat — ein Rettungsseil gefunden zu haben

so will ich nicht so grausam sein , dieses Rettungs -

^ abzuschneiden . Manche Parteien haben sich eben in

J
®* Versprechungen viel zu weit vorgewagt und waren

gezwungen , von ihren Versprechungen wieder zurückzu -
7^ - Heute verlangten sie die Einreihung der Lehrer

den Gehaltstarif trotz des Widerstandes der Re -
und morgen mußten sie wieder von ihrer For -

/M zurückstehen . Man hat mir damals wegen meiner
^ llungnahme in der Presse Vorwürfe gemacht , weil
, wich gegen Einreihung ausgesprochen habe . Ich

aber sagen , ich habe mir einen Umfall erspart ,
w ?ar früher auch ein Schwärmer für die Einreihung' ^<hrer in den Gehaltstarif , aber je intensiver und

ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe , um

3̂
l>r

'
habe ich gesehen , daß dies nicht absolut not -

ist, und daß die Einreihung in den Gehalts -

hr
' 8atI 3 gewiß auch für die Lehrer viele Nachteile

wird . Ich glaube übrigens fest, daß dieser
lindernd wirken wird bei den Bestrebungen

« hier um Gleichstellung mit den Mittelbeamten .

n

* Uun die Besserstellung der weiblichen Lehr -

^ betrifft , so bringt die Novelle recht erhebliche
sLO

^ Len , denn dieselben bekommen einen bedeutend
in, e

"
. ^ ?kimalgehalt . Auch ist zu begrüßen , daß

^ Lehrerinnen an den Handarbeits - und Haus -
hr schulen in nichtetatmäßiger Stellung nach Um -

drei im öffentlichen Schuldienste zugebrachten
jj

*1 eine weitere Zulage gewährt werden kann . Ich
"äs sind alles Errungenschaften , die von den

- "Hen Lehrkräften gewiß mit Freuden begrüßt
wüßten ,

äu ■
® u2 einige kurze Bemerkungen . Ich stelle mich

hier vollständig auf den Standpunkt meines Kollegen
Fehrenbach . Ich glaube , daß die Gemeindebeitrage
erträglich sind, umsomehr als sie nicht sofort voll in
Wirkung treten , für dieses Jahr nur mit 30 Proz ., für
das nächste Jahr mit 40 Proz . und erst vom Jahre
1914 mit vollen 100 Proz . Weiter ist in § 74 und ff,
ein Sicherheitsventil geschaffen, und weniger leistungs¬
fähige Gemeinden werden ja vom Staate genügend
unterstützt . Ich werde diesem § 52 zustimmen .

Im § 117 wird der Kreis der Schulanstalten , an
denen Volksschullehrer verwendet werden können ,
den bestehenden Bedürfnissen entsprechend erweitert , und
nach der Regierungsvorlage ist hier vor allem an
Fachschulen (Handels -, Gewerbe - und Landwirtschafts¬
schulen) und an Hauptlehrer an Seminarübungsschulen
und Schulen an Strafanstalten gedacht. Was die Haupt¬
lehrer an den Seminarübungsschulen betrifft ,
so können dieselben künftighin nach der Regierungs¬
fassung zu Oberlehrern und auch zu Schulleitern er¬
nannt werden . Ich glaube , daß mit dieser Maßnahme
einem wahlberechtigten Wunsche entsprochen wird . Ich
habe auf die Mißstände , die sich bei der Bezahlung der
Hauptlehrer an den Seminarübungsschulen ergeben , schon
bei der Generaldebatte über das Volksschulwesen hin¬
gewiesen und kann mir daher weitere Ausführungen
ersparen .

Was § 11 4 anbelangt , so glaube ich darüber rasch
hinweggehen zu können . Der Herr Kollege Fehrenbach
hat diese Frage ja ausführlich erörtert . Ich bedauere
sehr , daß die linksstehenden Parteien sich nicht herbei -
lassen konnten , einem Anträge des Zentrums ihre Zu¬
stimmung zu geben , der gewiß nicht zu weit ging . Die
linksstehenden Parteien verlangen , wie wir vorhin
hörten , die Staatsaufsicht über die Schulen ; sie glauben ,
die Staatshoheit würde durchbrochen , wenn unser An¬
trag angenommen würde . Es ist aber doch in der Vor¬
lage bestimmt , daß alle nichtstaatlichen Anstalten der
Staatsaufsicht unterstehen . Das ist ausdrücklich im
Gesetze festgelegt , und die Staatsaufsicht umfaßt
das Recht der Einsichtnahme und der Vornahme von
Prüfungen . Die Staatsaufsicht besteht also , sie
ist jederzeit garantiert . Ich sage : Dieser § 114 ist ein
Ausnahmegesetz und er ist insbesondere für die katho¬
lische Kirche und für die katholischen Korporationen
und Stiftungen schwer beleidigend .

Ich bedaure sehr, daß auch die Sozialdemokraten ,
die doch sonst immer angeben , sie würden die Fahne
der Freiheit hoch halten , nicht bereit sind , dieses Aus -
nahmegesetz zu beseitigen . Es weht aber heute bei
diesen Herren ein ganz anderer Wind , es weht der
sogenannte Großblockwind ; ich glaube , die früheren Ab-
geordneten , die hier saßen , die ehemaligen Kollegen
Lehmann und Eichhorn kämen heute mit Ihnen (zu den
Sozialdemokraten ) in Konflikt . Ich glaube , vom Herrn
Kollegen Lehmann einmal gehört zu haben , daß er die
Äußerung getan hat , er wolle dem Zentrum gegenüber
Gerechtigkeit walten lassen und mithelfen , gewisse Aus¬
nahmebestimmungen zu beseitigen . Der Umstand , daß
dieser Ausnahmeparagraph nicht beseitigt oder gemildert
wird , macht es mir zu meinem größten Bedauern
nicht möglich , für das Gesetz zu stimmen .
Ich kann mit allen Paragraphen abgesehen von der
Bestimmung in 8 H4 des vorliegenden Gesetzes ein¬
verstanden sein , auch mein Freund Fehrenbach hat sich
im gleichen Sinne ausgesprochen ; aber daß dieser



Ausnahmeparagraph aufrecht erhalten werden soll , das
macht es mir , wie gesagt , unmöglich , für das Gesetz im
ganzen einzutreten .

Mit Freude begrüße ich die Übergangsbe¬
stimmungen , die dahin gehen , daß den älteren
Lehrern eine besondere Begünstigung zu gute kommen
soll. Diese Lehrer haben das gewiß verdient ; denn sie
waren früher schlecht honoriert und nicht nach dem
Dienstalter bezahlt ; diese älteren Lehrern mußten
früher , wenn sie sich wieder einmal verbessern wollten,
eine andere Schulstelle aufsuchen , sie mußten also
wandern .

Die andern Punkte , die noch zu erörtern wären , be¬
ziehen sich auf den Gesangsunterricht und auf die Ein¬
führung des Altschrist . Es ist ja der Antrag gestellt ,
die betreffende Petition der Regierung zur Kenntnis¬
nahme zu überweisen, ich kann mich diesem Antrag
anschließen. (Beifall beim Zentrum .)

Abg . Rebmann (natl .) : Nach dem Verlaufe , den die
Kommissionsberatung bis gegen Schluß genommen hatte ,
durfte man Wohl die Erwartung hegen , daß der Schluß
der Verhandlungen ebenso einmütig und friedlich verlau¬
fen würde , wie sie zu Anfang und Mitte gewesen waren ;
wir durften hoffen , daß wir hier ein Gesetz zustande brin¬
gen , das von der Kammer einstimmig genehmigt würde.
Dieser Wunsch ist nicht bloß ästhetischen Rücksichten ent¬
sprungen , sondern er erfolgte auch im Hinblick darauf ,
daß ein einstimmig beschlossenes Gesetz in der Bevölke¬
rung einen ganz anderen Grund haben, einen ganz an¬
deren Rückhalt und Widerhall finden werde als ein un¬
ter anderen Umständen zustande gekommenes Gesetz , ins¬
besondere daß durch die Einmütigkeit des Beschlusses, der
den Entwurf zum Gesetz macht , allerlei Widerwärtigkei¬
ten der Boden abgegraben sein würde . Ich kann mich nicht
der Befürchtung entschlagen, daß bei der jetzigen Sach¬
lage der Ausführung des Gesetzes in einzelnen da und
dort Widerstände erwachsen werden.

Diese Einstimmigkeit hat nun erst in der letzten Zeit ,
erst in den allerletzten Sitzungen , einen Stoß erlitten ,
infolgedessen es sogar eine Zeit lang ausgcsehen hat , als
ob dem Gesetz ernsthafte Schlvierigkeitcn bereitet sein
würden . Auf unserer Seite des Hauses durfte man um¬
soweniger darauf vorbereitet sein , daß dem Gesetz noch im
letzten Augenblick derartige Schwierigkeiten erwachsen ,
nachdem auf dieser Seite des Hauses mit einer außer¬
ordentlichen Mäßigung das Einbringen von radikalen
Anträgen irgendwelcher Art unterblieben ist . Wir hätten
also wohl hoffen dürfen , daß diese Mäßigung der einen
Seite auch einen Widerhall finden würde, daß eine ge¬
wisse Zurückhaltung auf der anderen Seite erwartet wer¬
den dürfte . Diese Zurückhaltung ist nicht geübt worden,
sondern der Antrag gestellt worden, den 8 11 4 zu strei¬
chen . Ich werde mich lediglich auf eine Besprechung die¬
ses Antrags und der mit ihm zusammenhängenden Dinge
beschränken und dabei den Standpunkt unserer Fraktion
in dieser Angelegenheit darlegen .

Es hat mich etwas merkwürdig berührt , daß der Herr
Abg .

'
F cbrenb a ch feine Ausführungen damit begon¬

nen hat , daß er sein Bedauern darüber aussprach, daß
nun zum Schluß noch dieser Zankapfel in das Haus her¬
eingeworfen worden sei . Wenn er sich recht
überlegt hätte , wer eigentlich diesen Zank¬

apfel in . das Haus geworfen hat , so würde °?
wohl diese Äußerung nicht getan haben. Ebenso habe iq
bedauert , daß er die Äußerung gebraucht hat , diele Be-
stimmung gehöre in die Gruppe der Kulturkampsgesetze .
Ich durfte und mußte eigentlich erwarten , daß ein Mam,der so sehr wie er an der politischen Arbeit beteiligt uni
infolge davon gewohnt ist , die Dinge scharf und genar
anzusehen, sich in diesem Falle diese Phrase nicht W
eigen machen würde (Unruhe im Zentrum ) , denn in dic-
sem Falle ist es eine Phrase , er hat uns ja selb»
dargestellt, daß die Entstehungszeit des Gesetzes weit
vor der Kulturkampfzeit liegt . Es ist auch nach unser«
festen Überzeugung kein Kampfgesetz , es hat diesen Cha¬
rakter nicht , sondern es ist dazu bestimmt, für die E' i-
stenz der Staatsschule die denkbar stärkste Sicherung aus-
zurichten, die dahin geht, daß gewisse Schulgründung «!
nur auf dem Wege eines Gesetzes möglich sind . U>2
nicht so sehr die Befürchtung , daß eine Änderung dies«
Bestimmung sich gegen die Simultanschule als daß sie »d
gegen die Staatsschule richten würde , hat uns in unter»
Verhalten diesem ganzen Paragraphen gegenüber geleitet.

Nun hat der Herr Abg . Fehrenbach zur Begründung
seiner Meinung auf die Debatten des Jahres 1867 , in
denen das Gesetz entstanden ist , zurückgegriffen ; das¬
selbe hat der Herr Abg . Gierich getan und die beide»
Herren Redner haben auf diese Äußerungen von W-
nern der bisher geltenden Bestimmung , die auch in dem
jetzt zur Beratung stehenden Entwurf enthalten ist, ei»
entscheidendes Gewicht gelegt. Beim Durchlesen der bc-
treffenden Verhandlungen habe ich aber gefunden, daß
sich diesen wenigen Äußerungen , die die beiden geiwm -
ten Herren zitiert haben, dutzende von Äußerungen
anderer Parlamentarier gegenteiligen Sinnes hätte»
gegenüber stellen lassen . Es ist außerordentlich leicht,
in dem Hin und Her der parlamentarischen Verhandln»'
gen einzelne Äußerungen herauszugreifen ; aber eine»
wesentlichen und entscheidenden Einfluß können wir 'ei¬
chen aus dem Zusammenhang herausgerissenen Äuße¬
rungen nicht zugestehen. Wir halten ihnen die Tai-
sache gegenüber, daß das Gesetz in feiner SchlußabstM '
mung auch in der Ersten Kammer gegen nur 3 Stim¬
me tt angenommen worden ist.

Ich werde mich nun im folgenden nicht auf eine &
sprechung der Verhältnisse in Belgien einlassen , die t*
schon im Jahre 1867 Gegenstand der Besprechung ^
wesen sind ; ich gebe ohne weiteres zu , daß hier die ' TinK
nicht unmittelbar verglichen werden können . Ichf 1,
mich auch nicht auf theoretische Erwägungen darüber
einlassen , sondern ich will Ihnen einfach erzählen , we¬
ich selbst in jener Zeit erlebt habe . Ich habe jene 3fIi'
die sechziger Jahre , doch schon in einem Alter duräM
in dem ich genau beurteilen konnte , was damals ^
schehen ist und die Erlebnisse damaliger Zeit Habens
mir so scharf und so tief eingeprägt , daß sie mir ^
noch lebendig genug sind , um mir hier als dokumc »'

torisches Material zu dienen.

Ich bin Lehrerssohn ; ich habe in einem Lehreröbâ
die Entwicklung dieser Fragen als ein Musterbeispiel er
lebt. Es war in , Jahre 1863 , als einige Klosterfraû
in Donaueschingen einzogen — es war ein Ableger/
Klosterschule in Rastatt — nnd zunächst eine
schule auftaten , an der sich einige Töchter, die schon de
schulpflichtigen Alter entwachsen waren , zum Untek" '
im Französischen und einigen höheren Lehrfächern ci»w
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Jen. Das fiat einige Zeit gedauert , aber nicht lange , da
fi« n zu den Mädchen , die über dem volksschulpflich -

Ugar Alter waren , zunächst einige wenige Mädchen im
schulpflichtigen Alter . Von da an begann die Agi -
tatton gegen die Volksschule,deren Träger die Geistlich¬
st war . Tie Geistlichkeit ist dann in der Folge von
Kw» zu Haus gegangen und hat Familie um Familie
« gegangen, damit sie ihre Mädchen aus der Volksschule
hnausnehmen und in die Klosterschule hincintun mögen ;
in der Zeit von zwei Jahren war der Prozeß endgültig ,
fertig (Hört , hört ! links ) , und mein Vater hat damals
-teftatt der 40 und 50 Schülerinnen , die er in seiner
We hatte, noch vor zwei und drei Schülerinnen unter »
Weil müssen. Das war natürlich ein Zustand , der
>W anhaltcn konnte , und so wurden , denn mit Zustim¬
mungder Gemeinde auch noch diese zwei und drei Schüle¬
rin« in die Klosterschule geschickt , und das Schicksal
i» Mädchenvolksschule ivar hiermit besiegelt . So hatte
i» wenigen Jahren die Agitation der Geistlichkeit es
fertig gebracht, diesen Teil der Volksschule vollständig auf -
insaugen (Abg . l) r . Zehnter : Ohne Staatsgcneh -
«igung !) . Das sind die Verhältnisse , die die Stim -
onmg des Jahres 1867 erzeugt haben , das ist
ein Musterbeispiel , wie es heute noch jeden
!ng Vorkommen kann . Ich will nicht erzählen
to» den kleinen Mitteln , die dabei angewendet
korkt : sind ; ich will auch nicht von den. Kümmernissen
erzählen, die damals über die Lehrerfamilien hereinge -
Nfan sind , wenn auch der Herr Abg . Fehrenbach für

Zorge und die Not , die damals in die Lehrerhäuser
eingezogen ist, ein Verständnis haben sollte und gewiß
»nch hat . So wie es damals in Donaueschingen gegan -
?en ist, ist es auch anderwärts gegangen , und die Tat -

steht fest, daß es in wenigen Jahren der Kloster -
tchulc gelungen ist , die Volksschule vollständig auszu -

j .totjen . Diese Entwicklung (es war das einer der ersten
^ riuche , die gemacht worden sind) ist allerdings durch die

^ ichgebung des Jahres 1868 unterbrochen worden . Aber
was ich hier geschildert habe , das muß man wissen ,

die Grundlage der Stimmung LU verstehen , die auch
** den Verhandlungen in der Ersten badischen Kammer
^ auch nachher in der Zweiten Kammer ausschlag -
iebend gewesen ist und dazu geführt hat , die zunächst von
" Äaatsregierung vorgeschlagene Sicherung , die darin
hkht, daß diese Schulen nur mit Staatsgenehmigung

Miet werden konnten , noch weiterhin dadurch zu ver -
daß sie nur auf dem Weg eines Gesetzes errichtet
FrtttlinH cf' AM« S ♦ rtm 7̂ 1nfrtti SrtH

vwuraftcc eines Ausnahmegesetzes nicht mehr zuschrei -
»^ ""dern es ist eben einfach die durchaus uotwendige
^ rung der Staatsschule , eine Sicherung , die man sich

, ^ ? uf theoretischem Weg erklügelt und ausgesonnen
- - londern die das unmittelbare Eraebnis der Vor -
u 71- m: <uur , wie ta ) pe yler aus memeir eigenen ixr -
^ Ulßen erzählt habe .

man nun von dieser gesetzlichen Bestimmung^8t, sie habe an sich keine Bedeutung , wenn man fragt ,^ denn eigentlich geschehen sei, uni sich einer Änderungvl widersetzen , so muß man sagen : Zum allermindesten
^ ben seit dieser Zeit keinerlei derartige Versuche voir

ründungen der geschilderten Art mehr stattgefunden ,
r "* es ist wohl nicht unerlaubt zu sagen , daß die Eri -

dieses Gesetzes die Versuche weiterer Gründungen
Artiger Klosterschulen verhindert hat . Wenn wir nun* ute vor der Frage stehen : Sollen wir diesen Paragra¬

phen ändern , ist eine Veranlassung dazu vorhanden oder
haben wir vielmehr Veranlassung , ihn uns so zu erhal¬
ten , wie er ist ?, dann muß ich mich fragen : Existiert heute
noch der Wille der kirchlichen Organisationen , in derselben
Weise zu verfahren , wie es im Jahre 1863 geschehen ist ,
d . h. sich in den Besitz der Volksschule zu setzen? Da möchte
ich zunächst auf einen eigentümlichen Zwiespalt Hinwei¬
sen, in dem der Herr Abg . Fehrenbach sich befunden hat .
Er hat der Sozialdemokratie Vorhalt darüber gemacht ,
daß sie in ihrem Programm Dinge radikaler Art ver¬
lange , sie aber jetzt nicht durchführe , wenigstens ihre Aus¬
führung nicht Vorschläge. Er hat dann einen sehr leb¬
haften Kampf gerade gegen diese radikalen Bestimmun¬
gen und Festsetzungen des Schulprogramms der Sozial¬
demokratie geführt , trotzdem dazu eine Veranlassung nicht
vorlag . Die Sozialdemokratie hat in diesem Fall im In¬
teresse des Zustandekommens des Gesetzes durchaus dar¬
auf verzichtet , irgend einen von ihren Programmpunkten
radikaler Art hier in Form von Anträgen auf Gesetzes¬
änderung zum Vorschlag zu bringen . Auf der anderen
Seite hat der Herr Abg . Fehrenbach aber gänzlich über¬
sehen , daß er in seiner eigenen Partei durch Aussprüche
sehr bindender Art von sehr autorativer Seite eigentlich
gezwungen ist , ähnliches zu tun , wie die Sozialdemokra¬
tie das nach seiner Ansicht zu tun gezwungen wäre . Er
hat gar kein Wort dafür gefunden (er ist ja schon daran
erinnert worden ) , daß nicht bloß im Staatslexikon son¬
dern auch auf den Katholikentagen immer und immer
wieder in der denkbar schärfsten und bestimmtesten Weise
das Recht der Kirche auf die Schule in vollem Umfange
statuiert worden ist . Nun weiß ich nicht , ob etwa die
Autorität des Katholikentages angezweifelt wird ; aber
das eine Mal war er ganz gewiß dabei , denn da ist diese
Abstimmung unter seinem eigenen Vorsitz erfolgt , und
die Verantwortung dafür wird er Wohl auch mit tragen
wollen . Wenn man nun einer Partei gegenübersteht , die
in ihrer ganzen Denkweise so einheitlich , so von einer
festen Hand geleitet im ganzen Reiche dasteht wie das
Zentrum , so wird es nicht gut möglich sein , daß der ba¬
dische Teil des Zentrums sich der Verpflichtung vollstän¬
dig entzieht , diese programmatischen Kundgebungen nicht
auch für seinen Teil gelten zu lassen . Also muß ich sa¬
gen , der Wille , derartige Schulgründungen vorzunehmen ,
ist zweifellos noch vorhanden .

Wenn ich dann zweitens frage : Wie ist es mit den
materiellen und den geistigen Mitteln , die
dazu notwendig sind ?, so muß ich auch diese Frage in
vollem Umfange dahin bejahen , daß es damit für die
kirchliche Seite mindestens nicht schlimmer steht als vor
40 Jahren . Der Herr Abg . Fehrenbach hat uns (und
er hat darin zweifellos ja wohl recht) ausführlich aus -
einandergesetzt , wie es mit den kirchlichen Mitteln be¬
stellt ist , wie genau die kirchlichen Organisationen über
jeden Pfennig Rechenschaft oblegen müssen , wie vorsichtig
die ganze Gebarung auf dem pekuniären Gebiet ist .
Das alles zugegeben ! Demgegenüber steht aber die
Tatsache , daß wir von den Mitteln der kirchlichen
Korporationen nichts wissen, daß ferner die kirchlichen
Kreise in den letzten Jahren in wachsendem Maß —
und das darf uns in Anerkennung der Sache selbst die
allerhöchste Hochachtung abzioingen — in allerweitestem
Umfange Mittel für Zwecke

' verschiedenster Art , zum
großen Teil auf charitativem Gebiete , aufgebracht haben ;
Da also in diesem Falle in ausgedehntem Maße zu
Zwecken, die im Augenblick für notwendig gehalten
wurden , Mittel aufgebracht worden sind , habe
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ugenblick Zweifel , daß , wenn es ein¬
mal für notwendig gehalten wird , diese Mittel
auch Gründungen auf dem Sckmlgebieie zuzuweisen,
sie jeden Augenblick zur Verfügung stehen würden.
Und was nun die geistigen Mittel dafür anbe¬
langt, so stehen zweifellos die Dinge heute ganz anders
als vor 40 Jahren . Die kirchlichen Anstalten verfügen
beute über einen Stab von Lehrerinnen in einem Um¬
fang , an den man vor 40 Jahren noch nicht gedacht
hat. Also , wenn ich mir alle diese Dinge zusammen¬
stelle, auf der einen Seite den entschiedenen Willen,
auf der andern Seite die Möglichkeit , die materiellen
und geistigen Mittel zu beschaffen , so muß ich mir
sagen, die Situation des Staates ist heute zum min¬
desten nicht besser, sogar nach meiner Meinung viel
gefährlicher als vor 40 Jahren . Wenn uns nun zu¬
gemutet wird , daß wir in diesem Augenblick , dessen
Situation man sich ganz klar machen muß , wo man
sich gegen die Wiederkehr solcher Versuche sichern muß ,
uns die Aufgabe dieser Sicherung zumutet , so ist das
ein Verlangen , das wir nicht zu erfüllen vermögen. Wir
weichen dabei in keiner Weise von der Linie der Schul¬
politik ab , die unsere Partei schon seit Anbeginn be¬
folgt hat. Wir sind durchaus für die Erhaltung des
Gesetzes und sind vom ersten Augenblick ganz ent¬
schlossen gewesen , für den Regierungsentwurf , wie er
uns vorliegt , einzutreten , für den Regierungsentwurf ,
der jetzt in Form des § 114 ins neue Gesetz aus¬
genommen werden soll. Es ist also nicht etwas Neues,
was wir verlangen , sondern es ist nur die Erhaltung
des bisherigen Zustandes , der schon seit mehr als einem
Menschenalter nach unserer Überzeugung segensreich
gewirkt hat. Und wenn nun auf der anderen Seite
diese Bestimmung als kränkend, als verletzend , als
beleidigend bezeichnet worden ist , so muß ich mit
mehreren anderen Vorrednern auf den Widerspruch
Hinweisen , der darin liegt , daß man alle die Gelegen¬
heiten, die es früher gegeben hat, hat Vorbeigehen
lassen, ohne dieser Stimmung Ausdruck zu geben , dieser

Stimmung, die heute mit solchem Gewicht in die Mg.
schale fallen soll, daß uns jetzt zugemutet wird , cttool
zu ändern , was seit 40 Jahren rechtens ist. Und wem
gesagt worden ist , bei den früheren Anlässen habe tl
sich um diesen Paragraphen nicht gehandelt, so ist dal
nicht richtig. Zweimal sind Kodifikationen des ganzen
Gesetzes vorgenommen worden, wo der ganze Gesetzestert
von Anfang bis Ende neu statuiert worden ist .
diesen Gelegenheiten wäre Anlaß gewesen , derartig !
Anschauungen zum Ausdruck zu bringen .

Wir sind in der eigentümlichen Lage, daß wir
Regierungsentwurf gegen Äußerungen vom Regierung !- i
tisch verteidigen müssen (Sehr gut ! und Zustimmung,
links ) , und wir können uns nicht anderes sagen alsn
Die Gründe , die für die Ausstellung des Regierung .--
entwurfs selbst gegolten haben, die stehen für mi
auch heute noch felsenfest (Sehr gut ! und Zustimm« I
links), und wir glauben nicht , daß man Zweckmäßigkeit --
erwägungen gegenüber eine derartig fundamentale
Sicherungsbestimmung preisgeben solle und preisgebo
darf . Also wollen wir keine Veränderung des bisherig
Zustandes , der abgesehen von diesen Gefühlsmomenta
keinerlei Schaden hervorgebracht hat, wenigstens feine«. ]
materieller Art , der voy der andern Seite gegen
Gesetz aufgeführt worden wäre . Wir wollen lediM !
die Konservierung des Zustandes , wie er ist und l»
Jahre lang war, und wir meinen , daß wir damit ns
selbst und dem Staate mit seiner Staatshoheit iife
die Schule ein gutes Werk tun, wenn wir mit unser» (
Kräften daran arbeiten , daß wir dem Gedanken,

'

der Staat die Hoheit über die Schule ausild«: !
muß , jeden denkbar schärfsten Ausdruck und die deck'
bar größte Sicherung zu verschaffen versuchen (Lebhaft« ]
Beifall links).

Hierauf wird abgebrochen .

Schluß der Sitzung kurz nach 7 Uhr.

Verantwortlich für den Bericht über die Verhandlungen der Zweiten Kammer : Or . Otto Wallt .
Truck und Verlag der G- Brau n scheu Hosbuchdruckerei . Beide in Karlsruhe .
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